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M o t i v i r u n g
des

Gnluinrfes des V. Theiles  des Provinzialrechtes der 
Ostsee-Gouvernements. ^  ^  ^

(Criminalproeeßordnung.)

Ullgemeiner W eit.
iüachdem  die Baltische Cciitral-Jnstizconiiiiission einen E n tw u r f  des 6 . Th e i le s  des Provinzialrechtes 

der O s ts e e -G o u v e rn e m e n ts ,  deren Criin lnalproeeßordnung enthaltend, ausgearbeite t h a t ,  erachtet dieselbe es für 
nothwendig, nicht nnr die einzelnen S a tzungen  dieser P roceßordnun g  zu m otiv iren , sondern auch dieser M o t i -  
virung vorgängig diejenigen allgemeinen Gesichtspunkte anfzustellen, von welchen die Commission bei En twersung 
der vorberegten P roeeßordnun g  ansgegangen ist und von welchen an s  sowohl die Einzelbestimmnngcn, a ls  anch 
deren Eiuzelmotivirnngen gesehen sein wollen, um  ihrem w ahren W esen nach anfgefaßt zu werden.

W ie  der historische Entwickelungsgang des Criminalprocesses in  den meisten Europäischen L ändern ,  n a ­
mentlich aber der des Deutschen Strafrechtsprocesses uachweiset, so hatte  dieser P ro ceß  bereits im  M it te la l te r  
seinen ursprünglichen Charaeter vollständig verändert ,  denn während bis d ah in ,  seit den ersten A nfängen  eines 
C n l tu r le b e n s , a ls  G ru n d lag e  desselben ausschließlich die Anklage und V erhandlung  g a l t ,  bereitete, seitdem das 
Canonische Recht sich auf fast allen Rechtsgebieteu einen größeren oder geringeren Einfluß zu verschaffen gewußt 
h a t te ,  namentlich die B eso rg n iß ,  es mögten viele Verbrechen in E rm angelung  eines Anklägers straflos bleiben, 
den allmähligeu Uebergang zum Untersnchungsverfahren vor, dessen E in führung  sich allerdings anfänglich nicht ge­
ringe Schwierigkeiten entgegenstellteu, weil m an durch diese P ro ceßfo rm  die Persönliche F re ihe it  um  so mehr be­
droht erachtete, a ls ,  m it  E in führung  derselben, gleichzeitig auch die bis dahin in dem S tra fp rocesse  geherrscht 
habende Mündlichkeit und Oeffentlichkeit verloren ging , welche beide Letzteren a ls  H au p tg a ran t ien  fü r eine gerechte 
und unparteiische Ju s t iz  anznsehen das Volk gewohnt war. Dessenungeachtet t ru g  aber d a s  Untersuchungsver- 
fahreu den S i e g  davon , nnd bereits im  1 6 .  J a h rh u n d e r te  erscheint der Anklageproceß n n r  noch a ls  erlaubte 
A usn ah m e ,  indem es jedem P r iv a tm a n n  frei stand, wegen eines Verbrechens a ls  Ankläger aufzutreten —  im 
Uebrigen aber ga lt  allgemein die R e g e l :  6 t  n e en sn t io r iö in  6886 in ok'iieio juctioiL. —  England  allein ha t ge­
w ußt,  den Untersuchungsproceß jeder Z e i t  von sich fern zu Haltern Ers t  die Französische R evolu tion  vom J a h r e  
1 7 8 9  begann den n u r  zu festen B o d e n ,  welchen die Jnguis i t ionsm axim e auf dem Continente  E u ro p a s  gewonnen, 
zu erschüttern, indem dieselbe, die persönliche F re ihe it  der B ü r g e r  in allen Richtungen zum S ta a ts p r in c ip e  erhe­
bend —  wenn gleich auch dieses P r in e ip  nicht überall mit gleicher Gerechtigkeit durchführend —  den bis dahin 
in Frankreich gegolten habenden Untersuchungsproeeß abschaffte u n d ,  an die S te l l e  desselben, das  accusatorische 
V erfahren  tre ten ließ. B o n  dorther ha t Letzteres allmählig fast in allen übrigen S t a a t e n  des Contincntes  E in ­
gang gefunden und sind die H anp tprinc ip ien  des Französischen Anklageprocesses, m it  geringeren oder größeren 
M o difica tion en , je nachdem die Nechtsnbung und Nechtsentwickelung der verschiedenen Länder es erheischte, in die 
neueren Criminalproeeß-Gesetzgebungen übergegangen. S o w o h l  die Wissenschaft a ls  auch die Gesetzgebung, wie 
nicht weniger die E rfah rung  auf dem Proceßgebiete bezeichnen aber a ls  den H aup tvorzng  des accusatorischen V e r ­
fahrens die größere B estim m theit  der F o rm e n ,  während im  Jnguisitionsprocesse eine schwankende Unbestimmtheit 
im V erfahren , so wie ein leichter mögliches Uebergreifen der B e am te n  die W ah rh e i t  in  nicht geringem G rad e  
gefährdet.

D e r  Entwickelnngsgang des S t ra fv e r fa h re n s  in den O stsee-G ouv ernem ents  ist n u n ,  namentlich w a s  die 
ältere Z e i t  an langt,  ein dem vorgeschilderten völlig analoger —  nufere ä lteren Nechtsguellen weisen unzweideutig 
nach, daß wie in D eutschland, dessen Neichsverbande mehrere Ja h rh u n d e r te  hindurch die O stsee-G onvernem ents  
angehörten nnd von woher dieselben Recht und S i t t e  entlehnten, so auch hier ursprünglich das S t ra frech tsv e r-  
fahren ausschließlich auf der Anklage beruhte und kein heimliches nnd schriftliches, sondern mündliches und öffent­
liches V erfahren  statthatte. S o  heißt es in dein sog. „Aeltesten Livl. R itterrech te" A r t .  4 9 ,  m it  welchem das 
7 7 .  C apite l  des „ M i t t le re n  Livl. N itte rrech ts"  wörtlich übereinstim m t: „ W a t  öwerst nicht vor gerächte verklaget 
wert, da t en darff men nicht richten." D ie  Anklage bildete also das F u n d am e n t  des Processes. Erst m it dem 
Anseinanderfallen des O rd e n ss ta a te s  oder des G esam m tliv lands  fäng t die Untersnchungsmapime an ,  wenngleich 
auch n n r  allmählig, sich in den O stsee-G onvernem ents  einzubürgern nnd wiewohl dieselbe im Laufe der Z e i t  vo r­
herrschend zu dem Baltischen Criminalprocesse geworden ist, so ha t dennoch der Anklageproceß nicht gänzlich ver­
dräng t werden können, denn nach den A r t .  3 1 2 ,  5 0 0 ,  8 5 8 ,  1 0 5 7 ,  1 2 9 4 ,  1 6 9 0 ,  1 6 9 9  und 1 7 1 2  des I .  T h e i ­
les des Provinzialrechtes der O stsee-G onvernem ents  und den zu diesen Artikeln allegirten Nechtsguellen, dürfen 
in gewissen, daselbst genau bezeichneten F ä l le n ,  Verbrechen n u r  ans accusatorischem W ege criminell verfolgt und

t



behandelt werden. Auch die Mündlichkeit des gerichtlichen Verfahrens und die durch dieselbe bedingte Unmittel­
barkeit der richterlichen Wahrnehmung ist eine uralte Grundlage des Baltischen Criminalprocesses, wenngleich auch 
dieselbe mit der immer mehr zunehmenden Herrschaft des Untersuchungsverfahreus nicht geringen Eintrag erlitten 
hat und im gegenwärtigen Strafprocesse kaum mehr znr Geltung kommt. Uuciera der Mündlichkeit finden sich 
dagegen noch in der Jetztzeit in dem civilprocessualischen Verfahren vor, namentlich in den Verhandlungen bei 
dem Rigascheu Landgerichte und den: Nigaschen und Nevalschen Nathe in Civil-Bagatellsacheu; und schreiben un­
sere Nechtsguelleu aus der angestammten Periode, wie nicht weniger verschiedene Gesetze aus der Schwedischen 
Regierungszeit in Liv- und Ehstlaud und aus der Herzoglichen Zeit in Kurland, welche bis zum heutigen Tage 
gesetzliche Geltung haben, die Mündlichkeit theils vor, theils lassen dieselben sie neben dem schriftlichen Verfahren zu.

Besonders bestimmend auf die Gestaltung und Fortbildung des Criminalprocesses in den Ostsee- 
Gouvernements haben aber —  wie bereits oben angedeutet —  die Deutschen Nechtsguelleu eiugewirkt, indem nicht 
nur die Legislation dieselben zu ihrer Grundlage nahm, sondern auch der Gerichtsgebranch, bei Ermangelung ein­
heimischer Gesetzesbestimmungen und bei etwaiger Unklarheit der provinziellen Nechtsguelleu oder Lückenhaftigkeit 
derselben, zu dem, den Ostsee-Gouvernements seit Alters her von Negierung zu Negierung als Hülfsrecht garan- 
tirten Deutschen Rechte griff, daher auch die Fortentwickelung der Deutschen Rechtswissenschaft nicht ohne Einfluß 
auf das Baltische Nechtsleben, speciell aber auf den Entwickelungsgang des provinziellen Strafprocesses bleiben 
konnten.

Als Quellen des Criminalprocesses der Ostsee-Gouvernements sind demnach zu bezeichnen:
Das Aelteste Livl. Nitterrecht.
Das Mittlere Livl. Nitterrecht.
Urkunde des Ordensmeisters Brüggenei v. Hasenkampff v. I .  1546.
Ui'ivileo'ium LiZisinuncki JuZusti vom 28. November 1561.
Die Livl. Landgerichts-Ordnung v. I .  1630.
Die Königl. Schwedische Ordinanz vom 1. Februar 1632, wonach die Herren Landrichter sich 

zu halten.
Die Königl. Schwedische Proceßordnung vom 10. Februar 1614.
Die Hofgerichtl. Ordinanz vom 6. September 1630.
Die Instruction für den Oberfiscal vom 23. August 1630.
Die Königl. Schwedische Instruction für den General-Gouverneur vom 10. December 1620.
Die Königl. Schwedische Resolution vom 31. October 1662.
Die Instruction für die Kreisfiscale v. I .  1673.
Die Königl. Schwedische Epecutionsordnung v. I .  1669.
Die Duellplacate vom 22. August 1682 und vom 13. Juni 1697.
Die Livl. Landesorduungen (Ausgabe v. I .  1707).
Die Nichterregeln.
Mehrere Königl. Schwedische Briefe au das Hofgericht.
Das Schwedische Landrecht (sog. Land-Lagh) insoweit, als dessen litterirte Noten für Livland 

Gesetzeskraft haben.
Die Accordpunkte der Livl. Ritterschaft vom 4. Ju li 1710.
Das Ehstländische Ritter- und Landrecht.
Die Interim-Ordnung der Manugerichte vom 9. M ai 1653.
Ergänzungen der Manngerichts-Ordnung vom 28. März 1664, vom 26. Februar 1797, vom 

7. August 1804, vom 9. Juni 1808 und vom 5. Juni 1840.
Königl. Schwedische Resolutionen vom 5. September 1634, 23. November 1668, 4. Ju li 1670 

und 16. October 1670.
Die Accordpunkte der Ehstländischeu Ritterschaft vom 29. September 1710.
IH u ru la  i'gAiluiuis v. I .  1617.
Kurl. Statuten v. I .  1617.
Commissorialische Decisionen v. I .  1717.
Mehrere Landtagsabscheide, worunter ganz vorzüglich die Landtagsabscheide vom 3. September 1718 

und 11. September 1780.
Kurländisches Proceß-Jnstructorinm.
Das Nigasche Stadtrecht (8tntutn kiZeus.).
Urkunde des Königs Stephan Bathorh vom 14. Januar 1581.
Guadenbrief des Königs Sigismund 111. vom 31. M ai 1593.
Königl. Schwedische Resolution vom 13. April 1663.
Privilegium der Königin Christine v. I .  1646.
Das Provinzialrecht der Ostsee-Gouvernements v. I .  1845, insofern namentlich in dessen erstem 

und zweitem Theile sich vielfache criminalprocessualische Vorschriften finden.
Das Gewohnheitsrecht.
Das Römische, Canonische und Deutsche Recht, insbesondere aber die peinliche Halsgerichts- 

Ordnung des Kaisers Karl V. (die sog. Carolina), so wie die weitere Deutsch-wissenschaftliche 
Entwickelung des Strafprocesses.

Der Einfluß der Russischen Neichslegislation konnte selbstverständlich, nachdem die Baltischen Gouverne­
ments sich dem Scepter Rußlands unterworfen hatten, auf dem Crimiualproceßgebiete dieser Gouvernements nicht 
ausbleiben, jedoch hat derselbe nur in geringem Maaße sich geltend gemacht, indem nur die für den gegenwärtigen 
Strasproceß geltenden Vorschriften über die Rechtsmittel, über die Visirung der Crimiualurtheile durch den Pro- 
cureur und über die Bestätigung dieser Urtheile durch den Civilgouverneur aus dem Russischen Neichsrechte ent­
lehnt sind. Alle übrigen, auf Provinzieller Gesetzgebung oder dem provinziellen Gewohnheitsrechte beruhenden 
Proceß-Normen und Regeln, gleichviel ob dieselben sich auf das Untersuchungsverfahren oder den, bis zu dieser 
Stunde noch in Geltung und Rechtsübung befindlichen Anklageproceß beziehen, sind dagegen von dem Russischen 
Reichsrechte bis auf die Gegenwart unberührt geblieben. Bei diesem Entwicklungsgänge des Criminalprocesses der



Ostsee-Gouvernements konnte denn auch, bei der Codification der Provinzialrechte derselben, der wohlbegrnndete 
Anspruch dieser Provinzen auf einen besonderen Criminalproceß nicht verkannt werden und hat daher Seine 
Majestät der hochselige Kaiser Nikolai I .,  in gerechter Würdigung der Nechtsanschaunngen, wie der Rechtsübnng 
der Baltischen Gouvernements, in dem den beiden ersten Theilen des Provinzialcodep vorgedruckten Allerhöchsten 
Ukas vom 1. Ju li 1845 den Ostsee-Gouvernements eine besondere Criminalproceßordnung, als V. Theil des 
vorbesagten Codex, Allergnädigst bewilligt. I n  demselben Jahre ward auch der, noch gegenwärtig in Gesetzeskraft 
stehende Codex der Criminal- und Correctionsstrafen emanirt und dessen Anwendbarkeit gleichzeitig wie für das 
Reich, so auch für die Ostsee-Gouvernements Allerhöchst anbefohlen. Hierin liegt wohl der sicherste Beweis dafür, 
daß die gesetzgebende Gewalt keineswegs von der Ansicht ausgegangen ist, als bedingten sich Strafrecht und 
Strasproceß der Art, daß Eines dem Anderen nothwendig zu folgen hätte, vielmehr dieselbe in dem Nebeneinan- 
bestehen des Neichsstrafgesetzes und eines provinziellen Strafprocesses keinen Widerspruch erblickt hat. Dies 
spricht auch ein, erst vor wenigen Jahren, nämlich unterm 15. März 1858 Nr. 160 ergangenes Schreiben des
ehemaligen Präsidenten der 2. Abtheilnng der Allerhöchst eigenen Kauzellei S r. Kaiserlichen Majestät Grafen
Bludow an den Generalgonverneur der Ostsee-Gonvernemeuts aus, indem es daselbst heißt, daß es bei der be­
stehenden processnalischen Ordnung sein Bewenden haben müsse „bis zur Herausgabe der ört l ichen besonderen 
O rdnung des Criminalprocesses."

Daß aber durch die Codifieatiou der Proviuzialrechte die Weitersortbildnng der provinziellen Institu­
tionen auf der gegebenen Grundlage der wohlerworbenen und wohlverbrieften Rechte und Freiheiten der Ostsee- 
Gouvernements keineswegs hat abgeschuitten werden sollen, vielmehr diesen Provinzen durch den mehrerwähnten 
Promulgations-Ukas vom 1. Ju li 1845 aufs Neue die selbstständige Entwickelung ihrer Rechtszustände Allerhöchst 
zngestanden worden ist, beweiset nicht blos der, an keinerlei Zweideutigkeit leidende Inhalt des vorbercgten Ukases,
sondern auch das, den Baltischen Ständen in dem 2. Theil des Provinzialcodex wiederholt verbürgte, denselben
seit Alters her zustehende Recht, behufs Anbahnung zeitgemäßer Entwickelung der Provinziellen Institutionen, 
die Initiative zu ergreifen. Es konnte und durfte daher die Baltische Central-Justizcommission ihre Aufgabe 
hinsichtlich des Criminal-Proceßentwurfes für die Ostsee-Gouvernements nicht darin finden, nur diejenigen Abwei­
chungen von dem Neichscriminalprocesse und diejenigen Zusätze zu dem Letzteren —  welche durch das unzweifel­
hafte örtliche Erforderniß etwa gerechtfertigt erscheinen sollten —  zu sammeln und hervorzuheben, sondern ist 
vielmehr die Commission, im Hinblicke auf die, in dem Allerhöchsten Ukase vom 1. Ju li 1845 enthaltene Kaiser­
liche Zusage, wie auch auf den, von dem Ncichsrechte in den allerwesentlichsten Beziehungen unabhängigen Ent- 
wickelungsgang des Provinziellen Strafverfahrens, der Ueberzcngung, daß sie — wie in dem vorliegenden Entwürfe 
geschehen —  in Grundlage der provinziellen Gesetzesbestimmungen und des Provinziellen Gewohnheitsrechts, eine 
dem Fortschritte der Wissenschaft sowohl, als auch den neueren Gesetzgebungen Rechnung tragende selbstständige 
Criminalproceßorduung, welche den 5. Theil des Provinzialcodex der Ostsee-Gouvernements zn bilden haben wird, 
zu entwerfen hatte. Hierbei vermochte aber die Commission nicht zu verkennen, daß nur in der Aneignung der 
in den neueren Gesetzgebungen allgemein zur Geltung gebrachten Criminalproceßprincipien genügende Bürgschaft 
für ein gutes, den Bedürfnissen und dem Rechtsbewnßtsein der Gegenwart entsprechendes Strafrechtsverfahrcu 
geboten sei —  und sind als solche in den vorliegenden Entwurf übergegangene Fundamentalprincipien, deren Keime 
sich auch in den oben angegebenen Nechtsguellen der Ostsee-Gouvernements vorfinden, und deren sich der provin­
zielle Criminalproceß daher nie hat gänzlich entäußern können, zu bezeichnen:

1) das Anklagederfahren, welches einen der wichtigsten Grnndzüge der von der Commission ausgear- 
beiteten Strafproceßordnung bildet und zur Voraussetzung die Anklage im öffentlichen Interesse durch ein Organ 
der Staatsbehörde, den Staatsanwalt, hat. Die Ermittelung der Schuld und Unschuld, aller Gründe der Er­
schwerung und Milderung ist Obliegenheit des untersuchenden und nrtheilenden Richters, welcher eben deshalb den 
Angeschnldigten weder selbst vertheidigen, noch selbst anklagen soll. Es muß vielmehr, wie im Interesse und znm 
Schutze des Angeklagten eine Vertheidignug gestattet wird, so auch im Interesse und zum Schutze des Beschä­
digten und des Staates selbst ein Ankläger von Amtswegen anfireten, welcher aber, um nicht der richterlichen 
Würde und Wirksamkeit Eintrag zn thun, unter keinen Umständen in der Person des Richters gefunden werden 
darf. Bei dem schriftlichen und geheimen Verfahren und so lange noch die strenge Beweistheorie galt, konnte 
allenfalls ein solches Vermischen der richterlichen Functionen statthaft erscheinen —  allein wenn das Verfahren 
mündlich vor dem nrtheilenden Richter stattfindet und wenn, wie nicht nur in dem vorliegenden Entwürfe, son­
dern auch bereits von der Praxis allseitig anerkannt worden ist, eine unabweisbare Nothweudigkeit gebietet, dem 
Richter das Recht einznräumeu, auch ohne daß directe Beweismittel vorliegen, auf bloße Jnzichten, auf das Zu­
sammentreffen von Umständen hin, den Angeschuldigten zu verurtheilen, so erscheint es ungeeignet und unstatthaft, 
dem Richter auch die Nolle des Anklägers znznweisen, sondern muß dieselbe ein Organ der Staatsbehörde über­
nehmen. Der Richter bleibt daher in dem Anklageproceß inehr in seiner Stellung als Richter, d. H. als Ent- 
scheider über das, was zwischen Anderen bestritten ist. Hierin aber, wie überhaupt in der Bestimmtheit der 
Formen liegt der Hauptvorzug des Anklageverfahrens, welches zu adoptiren die Baltische Central-Justizcommission 
um so mehr sich veranlaßt sehen mußte, als zu keiner Zeit die Ostsee-Gouvernements das Anklageprincip gänzlich
aufgegeben haben, vielmehr jeder Zeit, in Anerkennung dessen hohen Werthes namentlich für die Persönliche Freiheit
der Staatsbürger, bemüht gewesen sind, dasselbe sich zn erhalten, und eben daher der Anklageproceß auch in dem
Provinzialcodex (viäe die voralleg. Art. desselben) anfs Neue Anerkennung gefunden hat.

Anschließend sowohl an das bestehende Previnzialrecht, als auch an die neueren Criminalproceß-Gesetzge- 
bungen hat aber das Princip der Anklage in der vorliegenden Strafproceßordnnng nur insoweit Aufnahme ge­
funden, als es sich um das Hauptverfahren vor dem nrtheilenden Gerichte handelt —  bei der Voruntersuchung, 
durch welche die Hanptverhandlung nur vorbereitet werden soll, ist dagegen die Mitwirkung eines öffentlichen An­
klägers nicht, wenigstens nicht in dem Maaße erforderlich, sondern hat dieselbe sich darauf zn beschränken, daß der 
öffentliche Ankläger durch geeignete Anträge bei dem Untersuchungsrichter oder dem Criminalgerichte für die Voll­
ständigkeit der Erhebungen sorge, damit auch vom Standpunkte der Interessen der Gesammtheit aus die Sache 
hei der Hanptverhandlung zur Durchführung der Anklage genügend vorbereitet sei.

2) Mündlichkeit des Verfahrens (Unmittelbarkeit). Hierunter ist dasjenige Verfahren zu verstehen, 
welches unmittelbar vor dem nrtheilenden Gerichte, in Gegenwart des Angeklagten, seines Anklägers und Ver-



theidigers und der erforderlichen Zeugen, stattfindet, und wobei Anklage und V-rtbcidianna, sowie die Abböruna 
der Zeugen und Sachverständigen, mündlich geschieht. ' ^

Als Hauptvorzüge dieses Verfahrens glaubte die Commission hervorheben zu müssen:
n) daß das Gericht eine richtigere und vollständigere Kenntniß von dem zu beurtheilenden Falle 

erhält, wenn die Verhandlung mündlich und lebendig ist, als wenn sie schriftlich in leblosen 
Aeten liegt, denn der Richter stehet hier den Angeschuldigten vor sich, hört den Ankläger und 
den Vertherdiger, klärt alle etwa zweifelhaften Punkte durch Fragen auf, vernimmt die Zeugen 
und Sachverständigen in Gegenwart aller Betheiligten, und in einem schnellen Husammenwirken 
der allftitigen Kräfte entfaltet sich vor ihm das B ild der ganzen That; 

b) daß nicht blos die Anklage beim mündlichen Vortrage mehr Kraft hat, sondern auch die Ver­
teidigung lebendiger, gründlicher und ebendaher wirksamer ist. Die möglichst gründliche und 
wirksame Bertheidigung ist aber um so nothwendiger, als die Strafproeeßordnung die Ver- 
urtheilung auch auf bloße Judicien gestattet;

e) daß das Verfahren, wenn es mündlich unmittelbar vor dem urtheilenden Gerichte stattfindet, im 
Ganzen kürzer ist, als das bei dem bisherigen Untersuchungsproceffe durch eine Vertheidiaungs- 
schrift und eine schriftliche Relation, oder durch Zurückgabe der Acten zur Ergänzung der 
Untersuchung oft sehr verzögerte Verfahren, denn bei der mündlichen Verhandlung kann alles 
Fehlende oder Mangelhafte durch Fragen, die das Gericht stellt, ohne allen Verzug jeden 
Augenblick uachgeholt oder ergänzt werden, ohne daß es einer Zurückgabe der Acten 'an den 
Untersuchungsrichter bedarf, wodurch ein nicht geringer Zeitaufwand erspart wird. Die Schnelliq- 
^  der Strafjustiz ist aber für den unschuldig Angeklagten, wie auch für den Fall seiner Schuld 
für die Gesammthert, welcher die rascheste Sühne des Verbrechens Noth thnt, von hohem Wertlie. 

Dreser Vorzüge des mündlichen Verfahrens ist die provinzielle Gesetzgebung sich jedenfalls bewußt ae-

Mündckichkeit vorschreibt. Dieselbe ist allerdings allmählig ganz aus dem Strafprocesse geschwunden, allein den­
noch beweisen dre vorangezogenen Gesetze, daß das Princip der Mündlichkeit dem Provinzialrechte keinesweas 

sondern sich recht eigentlich als ein einheimisches darstellt, das gegenwärtig nur einer weiteren 
Enftallnng bedurft hat, um wiederum zu gebührender Geltung in dein Strafprocesse zu gelangen.

denn ras Recht selbst ist öffentlich in seinem Begriffe und Gemeingut Aller; es mnß gekannt sein von allen 
^ ^ ^ ^ o h o r ig e n ,  also auch in seiner Erscheinung sich als öffentlich bekunden. Namentlich ist aber das straf- 
gerichtüche Verfahren mehr als jedes andere ein Gegenstand des öffentlichen Rechtes, und nichts berührt das
allgemeine Interesse sô  sehr, als die zweckmäßige und sichere Verfolgung und Bestrafung der Verbrechen weil
Jeder bei der durch Verbrechen geschehenen Störung des allgemeinen Nechtszustandes betheiligt ist. Es wird 
daher das vertrauen in die Rechtspflege gestärkt, wenn Gesetz und Recht öffentlich verwaltet werden —  außer- 
dem aber wird die Oeffentlichkeit sowohl den Ankläger, als Vertheidiger, und den Richter zu einer gewissenhaften 
Ausführung ihrer Verufspflichten anspornen, und schon dadurch auf den Nechtssinn des Volkes vortheilhaft ein-

dasselbe stehet, wie der Arm des Gesetzes den Schuldigen zu erreichen weiß. Auch selbst für den 
unschulrlg Aiigeklagteil ist die Oeffentlichkeit der Verhandlungen von nicht geringer Bedeutung, denn für ihn ist 
das öffentliche Verfahren eine öffentliche Rechtfertigung, und der öffentlich errungene Sieg der Unschuld ist viel
^ "^^uder, als der, welcher aus dem geheimen Verfahren hervorgeht, weil bei diesem Letzteren selbst
der Unschuld oft noch Mißtrauen und Verdächtigungen Nachfolgen.
^  Besorgniß aber, es könne durch das öffentliche Gerichtsverfahren in vielleicht nicht seltenen Fällen
Aufreizung und Aergermß, welche von schädlichen Folgen begleitet wären, entstehen, ist in dem vorliegenden Ent­
würfe dadurch begegnet, daß bestimmt worden, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen das Ver­
fahren mcht öffentlich stattfinden darf. So lange, als in dem provinziellen Strafprocesse das Anklagevrinciv 
vorherrschend war, war mit demselben auch die Oeffentlichkeit der Verhandlungen verbunden; mit dein Unter- 
suchungsprocesse trat aber an die Stelle derselben das geheime Verfahren, und so finden wir gegenwärtig nur 
noch m dem für gewisse Fälle und einzelne Elasten der Bevölkerung gesetzlich bestehenden Auklageproceste einen 
wenngleich auch nur geringen Rest der Oeffentlichkeit insofern erhalten, als in Liv- und Ehstland die gerichtliche 
Anklage sowohl, als auch die Verkündigung des schließlichen Urtheils bei offenen Gerichtsthüren geschiehet. und 
Jedermann der Zutritt zu diesen beiden Acten gestattet ist, in Kurland dagegen der Anklageproceß durch alle
SLadlen hindurch bei offenen Gerichtsthüren geführt wird, und zu allen in demselben vorkommenden Acten das 
Publikum Zu tritt hat.

ireic Beweiswürdignug oder der soneimnute Jiidicieubcloeis. Dos Gesetz darf diesen Beweis 
nicht ausschüeßcn, wem, nicht der Gesellschaft aller Schlitz gegen verstockte Verbrecher entzogen werde,i soll lind 
aiin nnt in,, so niehr Recht die Bernrchcilnng des Angeschiildigten ans bloße Jnzichten gestattet werden, als 

sobald die den Jnzichteii zu Grunde liegenden Thatsachcn selbst außer allein Zweifel gestellt sind, für die daraus 
gefoigeite Schuld oft eine stärkere Ueberzeugung gewonnen wird, als durch die Aussagen von Zeugen.

< s- ^ m ^ i ß  nach einer freien Beweistheorie hat sich in praxi so sehr herausgestellt, daß, unge­
achtet durch kernen Act der Gesetzgebung dre Legalität des Jndicicnbeweises anerkannt oder dessen Einführuna anae- 
ordnet worden, dennoch derselbe in neuerer Zeit, nachdem bis dahin in dieser Beziehung die Praxis oft schwan- 
kend gewesen war, m allen Errmmalgerlchten der Ostsee-Gouvernements zur Anwendung kommt, nnd gegenwärtig 
a s bereits vollständig hier eingebürgert anzusehen ist, so daß die Baltische Central-Justizcommissiou in dieser 
Beziehung rn den vorliegenden Entwurf nur den Provinzialrechtlichen 8tnw8 quo aufznnehmen hatte.

Dte gerichtliche Voruntersuchung, welche nach dem vorliegenden Entwürfe die Grundlage für das 
Hauptverfahren bildet und daher von zweckmäßiger Vollständigkeit sein muß. Bei ihr ist die Schriftlichkeit unent-



behrlich, um eine aclenmäßige Darstellung alles dessen, was für die Urtheilsfällung wesentlich ist, zu gewinnen. 
Gegenwärtig ist in den Ostsee-Gouvernements die Veranstaltung der Voruntersuchung Sache der Polizei, jedoch 
erst seit der Statthalterschafts-Verfassung (1783— 1796), denn bis zu dieser war eine derartige Betheiligung der 
Polizei an dem Strafprocesse nicht gestattet, sondern diesem Letzteren der rein judiciäre Charakter gewahrt geblieben. 
Wenn daher die Baltische Central-Iustizeommission in Uebereinstimmung mit den neueren Criminalproceß-Gesetz­
gebungen die Voruntersuchung der Polizei entzogen, und an die Stelle der bisherigen Polizeilichen eine gerichtliche 
Untersuchung treten läßt, so ist hiemit nur, im Interesse einer gedeihlichen Rechtspflege, die Wiederherstellung 
eines alten Baltischen Principes angestrebt worden.

Schließlich muß noch bemerkt werden, daß der vorliegende Entwurf die absolutio ab iustautia nicht 
kennt, sondern dem Gerichte nur die Alternative der Verurtheilung oder Freisprechung zugesteht — und glaubt 
die Commission, daß es eine Angabe der Gründe, welche die Abschaffung der absolutio ab instantia mit 
zwingender Nothwendigkeit fordern, hier nicht weiter bedarf, da die Wissenschaft und die Gesetzgebungen aller 
Länder bereits längst die Verwerflichkeit dieses Instituts anerkannt haben, wie auch in der einheimischen juristischen 
Literatur schon vor Jahren der Stab über dasselbe gebrochen ist.

S p e c i e l l e r  T h e i l .
Der änßern Anordnung nach zerfällt das von der Commission entworfene Project einer Criminal- 

proceßordnung in zwei Bücher, von denen das erste das Verfahren vor den Collegialgerichten, das zweite das 
vor dem Einzelrichter und dessen Rechtsmittel-Instanzen behandelt. Diese Anordnung erschien aus praktischen 
Gründen geboten, weil im ersten Buche, im wesentlichereil Theile des Processes, der ganze Untersuchnngs- und 
Verhandlungsapparat ausgeführt und geschildert wurde, somit im zweiten Buche, als zum großen Theil desselben 
Apparates bedürftig, die bezüglichen Bestimmungen des ersten einfach allegirt werden konnten, wie beispielsweise 
bei der Unfähigkeit und Ablehnung, bei der Vorführung des Angeschuldigten, beim Zeugniß u. s. w.; während 
dagegen bei einer umgekehrten Anordnung alle diese Bestimmungen zwei Mal hätten Platz greifen müssen.

Das Projeet umfaßt nur die ordentlichen Proceßarten, weil die außerordentlichen Wohl provinzieller 
Gesetzgebung entrückt sein dürften, und verweist daher in Beziehung auf dieselben auf den Ustav, jedoch selbst­
verständlich nur in so weit, als die darin enthaltenen Regeln nicht mit den: Baltischen formellen, wie materiellen 
Rechte in Widerspruch treten. Wenn gleich diese Bestimmung richterlichem Ermessen einen überaus weiten, und 
daher nicht wünschenswerthen Spielraum überläßt, hierdurch dem sonst in dem Entwürfe kundgegebenen Stre­
ben, diesen, soweit thunlich, durch gesetzliche Normen zu verengen, widerstreitet, so hat die Commission dennoch 
an eine Präcisirnug des weiten Begriffs, in wie weit jene Regeln mit dem Baltischen formellen wie materiellen 
Rechte im Einklänge stehen oder nicht, um deswillen nicht gehen können, weil gedachte Regeln es zumeist mit 
der Behördenverfassnng zu thun haben, eine einheitliche Behordenverfassnug der Commission aber nicht vorlag; 
und mußte diese Arbeit somit einer späteren Zeit Vorbehalten bleiben.

Anlangend die Behandlung des Stoffes in beiden Büchern, so giebt es zwei verschiedene Methoden 
derselben. Die eine, welche die einzelnen Proceßstadien, wie Voruntersuchung, Anklage, Hauptverfahren u. s. w. 
als Mittelpunkte annimmt, um welche herum sich die dabei thätigen Organe gruppiren, die andere, welche letztere 
besonders hervorhebt, dnrch deren geschilderte Thätigkeit jene Proceßstadien bedingt werden. Die Commission 
glaubte sich der ersteren Methode um deswillen bedienen zu müssen, weil dadurch der ganze Proceßgang weit 
anschaulicher sich schildern ließe; andrerseits es aber auch theoretisch richtiger erschien, die Thätigkeit der einzelnen 
Organe des Processes aus der Behandlung desselben hervorgehen zu lassen, als umgekehrt.

Allgemeine Bestimmungen.
Während die meisten Artikel dieser Proceßordnung sich ans einen ganz bestimmten Proceßact beziehen, 

giebt es andrerseits wieder solche, die einen Einfluß auf das Ganze äußern, den ganzen Proceß beherrschen; diese 
Bestimmungen mußten daher füglich ans dem Ganzen hervorgehoben und demselben an die Spitze gestellt werden. 
So giebt, um in Kürze nur an einem dieser Artikel die herrschende Stellung derselben über den ganzen Proceß 
hervorznhebcn, der Art. 17 darüber Bestimmung, daß es bei civilrechtlichen Vorfragen dem Richter freigestellt 
sei, solche, wo es ihm zweckdienlich oder nothwendig erscheint, bei dem zunächst competenten Gerichte anhängig 
machen zu lassen. Der Einfluß dieser Bestimmung ans den ganzen Proceß ergiebt sich daraus, daß bei einer 
obligatorischen Borhereutscheidnng dieser civilrechtlichen Präjudicialpunkte häufig die spätere Crimiualverfolgung 
unmöglich würde, da die für die Ueberführung nothwendigen Beweismittel unterdeß verloren oder gar vernichtet 
werden könnten. Eine casnistische Aufzählung ferner aller möglichen Präjudicialpunkte entsprach nicht der Natur 
dieses Artikels als allgemeine Bestimmung, da eine durchaus erschöpfende Aufzählung nicht denkbar, somit Fälle 
möglich würden, wo diese Bestimmung nicht reichte und richterlicher Willkür Weichen müßte.

Diesen Artikeln mußten sich dann noch andere anreihen, die gerade ans entgegengesetztem Grunde nicht 
in einen speciellen Theil paßten, und zwar weil sie gar keine Beziehung zu irgend welchem in der Proceßordnung 
behandelten Proceßact hatten, wie beispielsweise Art. 3, der auf den besonderen Proceß der Universitätsangehö­
rigen, als in nächstem Zusammenhänge mit der Privilegirten Gerichtsbarkeit der Universität Dorpat stehend, verweist.



Erstes Buch. 
Von dem Verfahren vor den Collegialgerichten.

??^itu»g zum eigentlichen Verfahren schickt der Entwurf die Bestimm»»«-» »her die verschiedenen 
Gerichtsstände, über Competenzconflicte und über Unfähigkeit und Ablehnung voraus.

gewöhnliche Gerichtsstand bei Verbrechen und Vergehen ist der der begangenen Thal, weil hier 
die zur Uebcrfuhrnng dienenden Beweismittel am ehesten zur Anwendung kommen können. Von dieser Reael 
hat das Prosect aus Gründen der Nothwendigkeit einzelne Ausnahmen statuiren müssen, und zwar im A rt. 28

^or That ungewiß. Auch hier mußte das Gesetz einen bestimmten Gerichtsstand als 
zuständig bezeichnen, um möglichen Competenzcouflicten zu begegnen. Ferner im A r t .  3 3. In  den dort aufae- 
zahlten zerbrechen und Vergehen ist der O rt der That für die Untersuchung von keinem besondern Interesse 
da es sich um von diesem abhängige sachliche Beweismittel in keinem Fall handeln kann. Wenn nun somit iir 
diese Sachen der Gerichtsstaiid der begangenen That nicht nöthig wurde, so konnte einem anderen sich hier ael- 
tend uiachenden Bedürfnisse, nämlich dem rascherer Erledigung durch Einsetzung des Gerichtsstandes des Wohn­
sitzes, Rechnung getragen werden. ^

V°u der Unfähigkeit der Gerichtspersonell nnd des StaatsnuNlnites zur Ansiibnng ihres Amtes, so wie von 
der Ablehnung der Gerichtspersonen.

(Art. 63— 76.)

Da strenge Unparteilichkeit aller bei Gericht thätigen Amtspersonen erste und unerläßliche Bedinauna
einer- guten Justiz ist, andrerseits aber Wohl sich Fälle denken lassen, in welchen diese Bedinauna nicht erfüllt 
werden kann, so hat das Project, diesem Uebelstande abhelfend, eine Reihe von Fällen normirt, in denen die 
Gerlchtspersonen, so wie der Staatsanwalt, als zur Ausübung ihres Amtes unfähig, sich der Theilnahme an den 
fraglichen Verhandlungen, auch wenn kein bezüglicher Antrag der Parteien vorliegt, zu enthalten haben. Die 
aufgezahlten Falle betreffen Verhältnisse, in denen gedachte Personen ein entschiedenes nnd nahe liegendes I n ­
teresse an den zu verhandelnden Sachen haben. Diese Fälle dürften aber doch nicht ausreichen, nnd kann die 
jedesmalige Sachlage noch vrele andere mit sich bringen, die in ihrer Mannigfaltigkeit gesetzlich nicht zu normiren 

 ̂ die Aufzahlung bestimmter Unfähigkeitsgründe nicht alle übrigen denkbaren Eventualitäten
ausznsch ießcii, grebt der Entwurf dem Angeschuldigten, dem Privatankläger, so wie dem Beschädigten noch ferner
< E b o'uzelne Glieder des Gerichts und den Protocollführer abznlehnen, wenn sie gegen deren Unbefangeu- 
heit Grunde anzugeben und zu bescheinigen vermögen (Art. 64). Die Ablehnung hemmt die Thätigkeit der 
abgelehnten Gerichtsperson bis auf die Vornahme unaufschiebbarer Handlungen, die oft, wie z. B . Beaugenscheini­
gung, Haussilchung und Durchsuchung, die Möglichkeit weiterer erfolgreicher Untersuchung bedingen. Die Ein- 
§  ^  Thätigkeit der Abgelehnten auch bei diesen Handlungen verlangen, hieße den Proceß selbst einstellen, der 
Rechtswohtthat der Ablehnung den Eharakter der Nechtsbehinderung beilegen. Eine genauere Bezeichnung dieser 
Handlungen erschien Nicht thunlich; die Verhältnisse allein können darüber entscheiden, ob eine Handlung die Be­
zeichnung enier unaufschiebbaren verdient. Jedes Bedenken wird aber dadurch beseitigt, daß es dem richterlichen 
Ermessen freisteht, demnächst eine Wiederholung einzelner oder aller jener Handlungen, soweit sie noch möglich 
smd, emtreten zu lassen. ^ /

Von der Voruntersuchung.
sSn Voruntersuchung ruht in der Regel in den Händen des Untersuchungsrichters, unter Mitwirkung

des Staatsanwa tes und der Polizei. Der Staatsanwalt führt zwar selbst keine Voruntersuchung, hat aber hier­
auf bezngliche Antrage bei dem Untersuchungsrichter zu stellen und dem Fortgange der Untersuchung unausgesetzt 

Dse Thätigkeit der Polizei dagegen ist eine den Untersuchungsrichter bei der Voruntersuchung that- 
"'^erstiltzeme, indem sie auf Requisition desselben Nachforschungen und Ermittelungen anzustellen hat. 

Die dünne Bevölkerung m den Ostseeprovinzen sowohl, wie die weiten Entfernungen von einer Behörde zur au- 
deien, machten es "ber erforderlich, diese Hilfsthätigkeit der Polizei unter Umständen zu erweitern, und sie selbst­
ständiger hinzustellen. Der Art. 77 hat deswegen die Polizei verpflichtet, auch von Amtswegcu den straf­
baren Handlungen nachzuforschen und in Eilfätlen dort, wo der Untersuchungsrichter nicht zur Stelle ist alle 
temen Aufschub leidenden Untersuchungshandlungen au seiner S tatt vorznnehmen (Art. 79, 82, 86 und 8 7 / 
und sind somit, da die Untersuchung strafbarer Fälle auch schon jetzt in den Ostseeprovinzen in eine polizeiliche
^mntttersuchuiig und in eme gerichtliche Untersuchung zerfiel, in gewissem Maße die früheren Verpflichtungen
der Polizei derselbeu belassen, und m den Art. 78 und 83 aufgezählt worden. Für gewisse, leicht faßbare 
Falle mußte die ^erechtiguilg der Polizei im Interesse der allgemeinen Ordnung und Sicherheit, wo Gefahr 
iiii Verzüge ist, auch den Polizeidienern und Privatpersonen zugestandeu werden (Art. 84 und 85), wie es denn 
^  ^  ^  Ostseeprovinzen gewesen ist, „eine böse That zu hindern nnd zu
N i t t ^ r ^  Buch V Titel X, T itel X X X V I Art. 2 und and. -  Livländisches Mittleres

Bedingt durch die strengere Scheidung der Administration von der Justiz ist die gerichtliche Polizei ci-
^ ^^^utersilchungsrichter, übertragen worden, der gleichsam der Herr der Voruntersuchnng

^  ^  ^  Strafsällen, die nicht ans Privatanklage, sondern von Staatswegen verfolgt werden.
Die Stellung des Untersuchnngsrichters ist hierin eine durchaus selbstständige, die durch die genaue Scheidung des 
S  rafverfahrens m drer Abtheilungen: die Voruntersuchung, Anklage und Hauptverhandlnug, von deren jede einem 
besondeien Organe überwiesen ist, bedingt wird; nur er hat über die Art der Untersuchung Entscheidung zu tref- 
feii, und koilnte dieses um so eher geschehen, als es sich ja eben nur um Vorbereitungshandlungen handelt, die 

^  mdirectem Einflüsse sind, insofern die nachfolgende Anklage durch dieselbe
lediiigt wird. Seine ^hatigkeit^ kann unter Umständen aber auch noch weiter gehen, und sind ihm in Eilfällen 
(ogar ^esugmsie des Eollegialgenchts eingeräumt worden, und zwar: Sicherstelluug von Beitreibungen, ans welche



gegen den Angeschuldigteu erkannt werden könnte, so wie die Bestimmung über Ersatzansprüche, wenn ein Verber­
gen entwendeten Gutes oder die Distrahiruug beweglichen Vermögens zu befürchten steht. — Die Betheiügnng 
des Staatsanwaltes an der Voruntersuchung findet vornehmlich darin ihren Grund, daß durch dieselbe seine fernere 
Thätigkeit bedingt wird, und gilt es demgemäß, die Grenze zu bestimmen, bis zu welcher jenes Interesse eine 
Betheiligung erheischt. Bei dem bis jetzt in dem Ostseegebiete bestehenden Anklageverfahren ist die Stellung des 
Staatsanwaltes stets die des öffentlichen Anklägers gewesen, der im Aufträge und in Vollmacht der Regierung 
einen bestimmten Straffall bei Gericht zu verfolgen hat (Art. 1700, 1712 Thl. I des Provinzialrechts; —  Buch 
V, Titel X X V I des Ritter- und Landrechts). Die staatsanwaltlichen Verpflichtungen, die vom Oberfiscal, Oom- 
inisZni'ius kisei, und dem Gouvernemcntsfiscal ausgeübt wnrden, bestanden darin, daß er als Partei im Aufträge 
des zum Strafen berechtigten Staates auftrat, um das Gericht von der Gerechtigkeit der beantragten Strafe in 
einem gewissen Falle zu überzeugen. Kann das unparteiische Gericht den Staatsanwalt im Anklageverfahren nnr 
als Parten gelten lassen, so erfordert es die Gerechtigkeit, daß die Parten in dem Rechtsstreite auch mit gleichen 
Waffen kämpfen, und hat deswegen bis jetzt die Voruntersuchung auch stets ohne directe Mitwirkung des öffent­
lichen Anklägers stattgefnnden. Andrerseits aber erscheint es geboten, ihm in soweit eine Betheilignng cinzuräu-
men, als es zur Herstellung und Sammlung des znm gerichtlichen Verfahren nöthigen Materials, das seiner
Anklage zu Grunde liegen muß, erforderlich ist. Es hat ihm daher im Art. 103 das Recht zngewiesen werden 
müssen, sämmtlichen Untersuchnngshandlungen, mit Ausnahme der Vernehmung des Augeschuldigten und der Zeu­
gen, beizuwohnen, so wie bei dem Untersuchungsrichter ans die Untersuchung bezügliche Anträge zu stellen. Bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Staatsanwalte und dem Untersuchnngsrichter entscheidet das Collegialge- 
richt erster Instanz, um einerseits der Staatsanwaltschaft nicht einen, wie oben ansgefnhrt, unbegründeten directen 
Eingriff zu gewähren, andrerseits aber diesen Anträgen, wenn sie wirklich für die Untersuchung von Praktischem 
Nutzen sein sollten, Erfüllung zu sichern (Art. 105). Wie schon oben erwähnt, ist der Zweck der Voruntersnchnng 
die Vorbereitung zur Hauptverhandlnng. Da diese sich mündlich vor dem erkennenden Richter abwickelt, so müs­
sen gewisse vorbereitende, den Stoff sammelnde Handlungen vorhergehen, diese aber bilden das Wesen der Vor­
untersuchung. Sie muß soweit geführt werden, daß die Frage: ob durch die Voruntersuchung solche Ergebnisse 
geliefert worden, daß die Hanptverhandlung mit Erfolg eröffnet werden könne, eine befriedigende Lösung gefunden. 
Dieses kann aber bei manchen Verbrechen und Vergehen schon bei der ersten Wahrnehmung eintreten, und wird die 
Voruntersuchung alsdann entbehrlich (Art. 112). Eine Ausnahme machen hiervon alle strafbaren Handlungen, 
welche mit Verlust oder Beschränkung der Staudesrechte verbunden sind, und findet dies seinen Grnnd darin, daß 
die Voruntersuchung dem Angeschuldigteu auch die Zeit geben muß, seine Entlastungsbeweismittcl zu sammeln, der 
inhaftirte Angeschnldigte aber — und der Angeschuldigte ist in den genannten Fällen in Gemäßheit der bestehenden 
Strafgesetze inhaftirt — braucht dazu selbstverständlich mehr Zeit, und soll die Voruntersuchung daher eintreten, 
um ihn schon dort mit den Anschuldigungs-Beweismitteln bekannt zu machen (Art. 112).

Die den Untersuchungsgewalten gegebenen Veranlassungen zur Einleitung der Voruntersuchung sind in den 
Art. 114— 127 ausgenommen und ihrem Werthe und ihrer Bedeutung nach geschätzt; sie umfassen sämmtliche 
Möglichkeiten der directen und indirecten sinnlichen Wahrnehmungen. -

Der Untersuchungsrichter tritt erst nach reiflicher Prüfung der Anzeigen in die Untersuchung ein, und
kann sie daher mit Ausnahme des Falles, wo eine Selbstanklage vorliegt, von sich abweisen. Diese Ausnahme 
aber dürfte sich Wohl dadurch rechtfertigen, daß er in jenen Fällen nicht allein im Interesse des Staates oder 
etwa beschädigter Privatpersonen, sondern auch im Interesse eines reuigen Gewissens zu untersuchen hat, das 
entweder Bestrafung verlangt, oder entgegengesetzten Falles von seiner Unschuld überzeugt sein nnd der öffentlichen 
Meinung gegenüber gerechtfertigt erscheinen will (Art. 123). Regt der Staatsanwalt die Untersuchung an (Art. 
114, Pct. 4) und erachtet der Untersuchungsrichter die bezügliche, ihm gemachte Vorlage zur Einleitung nicht 
geeignet, so hat auch hier, um die Selbstständigkeit dieser beiden neben einander bestehenden Organe des straf- 
berechtigteu Staats nicht zu alteriren, das Collegialgericht darüber Entscheidung zu treffen.

Liegt eine der im Art. 114 bezeichneten Veranlassungen vor, so gilt es allem zuvor, den Thatbestand 
zu ermitteln, bevor mit dem Angeschuldigten ins Verhör geschritten werden kann. Dieser läßt sich nun theils 
durch persönliche Wahrnehmung in dem Augenschein und der Beurkundung, theils durch sachliche Beweismittel 
feststellen. Der Augenschein und die Beurkundung wird entweder von dem Richter allein, oder, wo es sich um 
Thatsachen handelt, deren Ermittelung oder Feststellung Kenntnisse voraussetzt, die außer dem Kreise des berufs­
mäßigen Wissens des Richters liegen, unter Zuziehung von Sachverständigen vorgenommen, allemal aber in Bei­
sein von Urkundspersouen, deren Zutritt zur Festigung des Vertrauens der Betheiligteu in die nicht öffentlichen 
Vorbereitungshandlungen unerläßlich scheint. In  geringeren Fällen, oder wenn es sich um Feststellung einfacher 
Ortsverhältnisse, Maaße und dergl. handelt, kann der Untersuchungsrichter an seiner Statt auch einen Sachver­
ständigen mit der Vornahme des Augenscheins beauftragen und rechtfertigt sich diese Bestimmung theils durch 
die unvermeidliche Größe der Gerichtsbezirke, theils durch den Umstand, daß der Untersuchungsrichter durch Ueber- 
tragung einzelner Untersnchungshandlungen der Verantwortlichkeit für letztere keineswegs entgeht (Art. 128). Den 
Betheiligten hat der Untersuchnngsrichter bei der Beaugenscheinigung die Anwesenheit im Interesse allerseits anzn- 
erkennender Unparteilichkeit zn gestatten, jedoch nur in soweit, als der Zweck der Untersuchung dadurch nicht leidet, 
denn es würde gegen das Wesen des auf Erforschung materieller Wahrheit gerichteten Criminalprocesses, der Vor­
untersuchung insbesondere, streiten, wollte der Gesetzgeber den Anspruch der Betheiligteu auf Anwesenheit dem 
Zwecke der Untersuchung Voraustellen (Art. 129). Der Augenschein soll, die Fälle jedoch ausgenommen, wo ein 
Erfolg nur durch nächtliche Vornahme gesichert werden kann, der Regel nach am Tage stattfinden. Betrifft der 
Augenschein Personen weiblichen Geschlechts, so sind nach Art. 135 des Entwurfs ältere Frauen als Urkunds­
personeil hinzuzuziehen. Der Zweck dieser Bestimmung ist Schonung des weiblichen Gefühls auf beiden Seiten. 
Soll dieser möglichst vollständig erreicht werden, so mußte der Richter angewiesen werden, die untersuchende Frau 
umsomehr aus ältlichen verheiratheten Frauen zu nehmen, als diese die Verpflichtung, Urkundsperson zu sein, wie 
sie mit Recht Art. 135 vorschreibt, minder schwer empfinden werden. Bei der Beaugenscheinigung durch Sach­
verständige treten diese in den vorhin erwähnten Fällen an die Stelle des Richters, und können demgemäß auch 
wie dieser von dem Angeschuldigten unter Umständen abgelehnt werden. Als nothwendige Requisite, bei deren 
Mangel die Ablehnung erfolgen kann, stellt der Entwurf die des glaubwürdigen Zeugen hin; denn wenn über-



Haupt gedachte R cg u is i t -  nach der juristischen F ic t io n  M e rk m a le  der Z uverläss igkeit  sind, so kam, Wohl a»ck> Hein, 
S a c h vers tä nd igen  mch mehr v e r la n g t  werden. D i e  S a c h vers tä nd igen  geben B e fu n d  und  K u  achten u.ä d ich 
L t  re  - "  den A etem  I n ,  F a l l  diese- G u tach ten  dunkel, unvolls tändig  o d e ^
u l e r l a ß t  e -  der (e u tw u rf  dem richterlichen Ernicssc», entweder von denselben S ach vers tä nd igen  ein eraä ii 'cndeS  
G u ta c h te n  en .zuforder», oder eure neue B e p r n f u n g  dnrch andere S ach vers tä nd ige  herbei,,,sichren. D i e  C o , n E ° 1  
g la u b te  d,elc B e s t im m u n g  a u s  dem  G r u n d e  anfnchincn  zu müssen, weil an s  den, d ü n n  bevölkerten v la tte i ,  e, u 
der O s t s - e p r .v u ,z e n  d e S chw ierigkeit  o f t  genug  e in tre t- . ,  dürfte! sofort neue S a c h v ^
l E i r  B ° " r k „ u d „ n g  dnrch Acrzte m u ß te  gesondert behandelt  werden, w eil gerade dicke

der sachverstaudlgm  B e u rk u n d u n g ,  a l s  besonders wesentlich, eingehender e rö r te r t  w erden  musste
s t n '» l r t  1 5 6  d c ^ q ^ l t "  bci diesen Untersuchungen o ft  besonders in s  Gew icht, und  ha t  daher

L  7--7-  L s s
^  arztüchen S ach v er l tan d rg en  rst vorzugsw eise  der A rz t ,  der den ru Besickticienden

zu berücksichtigen (A r t .  1 5 1 ) ,  jedoch m u ß  bei einer Leichmoffnnng auch noch ein änderen A w  b w '  
u m  die möglichste U nbefangenheit  und  O b j e c t i v i t ä t  der ärztlichen E rm i t te lu n g  rn  w ah ren  ^ M ä b e e n v  v n vr 
offnimg steht es den. R ich te r  frei, den. Lläzie F r a g e n ,  d e ä n  B e a n w m t ä . .  ü / ä i ° Ä ^  
zur  B e g u ta c h tu n g  vorzulegen D ie s e s  F rage rech t  den, A rz te  gegenüber „och w eiter a u f  die i ibU g-n  A n w Ä i  d I

u n n o th ig ,  da  seni Zweck j a  n u r  die B e le h ru n g  des R ic h te rs  über  fü r  die Unterkuckinna 
wesentliche M o m e n te  ,st A r t .  1 5 8 ) .  D e r  ärztliche B e f u n d  wird  dem Untersnchnnaöri-b ter kck, iktlül. b ^  ^  
zu dem  B e h u f  zu versta ttenden F r i s t  eingereicht. G n e  bestimmte F r i s t  hieäsiir L ^  U »  e m n  
den vielfachen V erp flich tungen  eines A rz te s  übe rh aup t ,  z u m a l  eines L an darz te s  in den O stseeprovinzcn  nnd  musttc 
daher die P r a c , s t r „ „ g  derselben u n  einzelnen F a l le  dem verständigen Ern,essen und  d r G e w i  kenbak äke 5 ,
U n te rsuchungsr ich te rs ,  w ,c  d es  A rz te s  anhei,„gestellt  bleiben ( A r t  I5<B D i e  AnwekenbeU v 1 , r ^
richters bei allen ärztlichen Besick/tignnge.ä durs te  bei der n n ^ r m e i d Ä e n  G r ö ß e  e ^ L t s b ^  
d ,„ g t  ver lang  werden und  ist daher n u r  bei schweren F ä l le n  s ta tn ir t  worden  z„n , stwäcke ß e L  n ä  l
wie u m  solchen F a l le n  die vorhin  e rw ä hn te  B e le h r u n g  zu ermöglichen. D ie se  Anwesenheit  des Riebw, ä r
aber  auch un te r  U m s ta n d e n ,  wo cs sich u m  Besichtigung  einer F ra n e n S p e r fo n  h and e l t ,  von dieser a n s  G rü n d e n  
der S ch am h af t ig k e i t  abaewendet werden. K ie  i» »ve» ,  ^ u n i d e n

s,.^.7,rLL 8SV« suLsv L E  WLC o lleg m m  von dreren überwiesen werden müssen. ^ / u  Lieizre, sonvern einem
Z u r  E rforschung des T h a tb es tan de s  d ient ferner  die E rm i t t e lu n g  sachlicher B e w e i s m i t t e l  die L>a„sl„

w ^ > e s ° ^  L e L n ? d e / T l s t ä ' . e r k L , ? e ! !  ^ d e 7  L ' ' d a s ! ' / ! ' "
k a h n ^ f i k  dw U n ä ä c h L g  w ^ t t l i c h ä r  G A L  ^  D urchsuchung  verdächtiger '  P a p i e r -  und "die B e f c h l ä "

N .  - schweren, n n r  durch ein überw iegendes In te re sse  a llgemeiner Rechtssicherheit ,rn reä)tfertiae, ,d?n
B eeuitrach tign i lg  des H a u s f r ie d e n s ,  welche in  jeder H a u ssu ch un g  liegt, erschien die aesetzliche Bestim m im -, 
a lles zu vermelden, wodurch eine unnütze B e lä s t ig u n g  des  B e tro ffenen  bed ina t  Würde die "s r /

S c h o n u n g  zu r  A n w e n d u n g  zu bringen  (A r t .  1 8 0 ) .  D e r  B e w o h n e r  o d ^  de J n h ä b  ä d e ä " n  
d rchsuchenden R an „ ,r ,c hk - i t -„  w a r  daher au fzufo rde rn , derselben beizuwohnen, in dessen Abweseiihcst aber ein M i t  
gl, d der  F a n n l . -  oder e,n H ausgenosse .  E s  m u ß te  ferner m it  moralischer, ,n,d von d ,,' S i  -n  d r 
Provinzen gebotener N o thw endigke. t  zwischen der W o h n u n g  des Angeschuldigten und  derjenigen andere r  P r w  '  
Personen nnt-rsch icden , resp. letzter- m i t  stärkere», R-chtsschutze gegen sofortiges P l a b ä r c ^  der ^ r  >s5,n ' 
.„„geb en  werden, a l s  erstere. D iese  A bstufung  bezweckt der A r t .  1 7 0 ,  indem  1 r ,  im  Untersch ed- 
der H a u ssn c h n n g  selbst deren O b j e c t  betreffende B e f r a g u n g  des H a u s b e w o h n e r s  re  p dessen A m b e r ,u m

»«,, »st,
d a s  no thw end iger  W eise  ein J e d e r  au  der W iederbärste llnng  g a r t e t  R e Ä L  ^

seblosse» sei  ̂ bei der H a u ssu c h u n g  der V erdacht,  d aß  d a s  G esuch t-  in irgend  welchen Räum lichkeiten  vcr-

„ n n g  dieser' R ä n m l i c k M  ^ s c h ü t t m  w 'erdän!"s tääch  Ü « ?  ? Z -
gele,stet w orden , oder N ie m a n d  anwesend, der ih r  h ä t te  folge» können (A r t .  181 U u s t r rd e ru n g  nicht F o lg e
N  . . D ^ . .  D urchsuchung  von P a p ie r e n  findet u n te r  denselben V o rausse tzungen  statt  wie die 5>r„«s»eb,».a
P a p lc re ,  olc fü r  die Untersuchung von W e r th  erscheinen, sind zum  B e h u f  der A cteneinvcrle ibnna  in einen I lm  
L e k  w enn -S von den B e t h k l i g t e n  m w l a n ^
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und dürfte der Gesetzgeber bei der Wichtigkeit, welche für Jedermann der ununterbrochene Besitz ihm gehöriger 
Urkunden haben kann, solches nur im Fall der dringendsten Nothwendigkeit eiutreten lassen (Art. 191). Von 
dieser Verpflichtung zur Herausgabe von Papieren und Urkunden sind Wohl selbstverständlich Geistliche in Bezug 
auf Schriften ausgenommen, welche sie im Sinne des Beichtgeheimnisses empfangen oder in seelsorgerischer 
Eigenschaft verfaßt haben. Der Entwurf hat zur Anerkennnng dieser Eigenschaft nur die sud iiäs pustoi-nU zu 
Protokoll gegebene Erklärung verlangt; denn wie es im Interesse der Untersuchung sowohl, als der Wahrung der 
Autorität geboten erschien, bei vereidigten Beamten die eideskräftige Berufung auf ihren Amtseid genügen zu 
lassen (Art. 259 Pkt 2 des Entwurfs), so erheischte nicht minder die Analogie der imtio leZm und das berech­
tigte Streben, löbliche und wohlhergebrachte Gebräuche diesen Provinzen zu erhalten, der Berufung der Geist­
lichen auf ihre Licies xastonnlis gleiche Bedeutung beizulegen (Art. 192). Diese Bestimmung wurzelt tief in 
den Sitten und Nechtsauschauuugen der Ostseeprovinzeu und ist zur ungeschmälerten Wahrung des Ansehens 
der Geistlichkeit unentbehrlich.

Werkzeuge, mit denen die That verübt wurde, und andere, leicht bewegliche Gegenstände, welche für 
die Untersuchung von Erheblichkeit sein könnten, müssen von dem Untersuchungsrichter in Beschlag genommen 
werden, und zwar sowohl um sie bei der Untersuchung gleich zur Hand zu haben, als auch um einem absicht­
lichen Entfernen oder Vernichten derselben znvorzukommcu (Art. 188). Aus letzterem Grunde erscheint es daher
auch geboten, dem Richter zu gestatten, bei Beweismitteln, die von dem Orte, au dein sie haften, nicht zu ent­
fernen sind, die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, nur sie gegen Zerstörung sicher zu stellen (Art. 199).

Bei der Abnahme von Ueberführungsstücken sind zum Schutze Privatrechtlichcr Ansprüche an dieselben, 
so wie auch zur Controle bei einer nach geschlossener Untersuchung eintretendeu Wiedererstattung, auf den Wunsch 
der Betheiligten, Empfangsscheine auszureichen.

Die Vorladungen gescheheu, je nach den individuellen Verhältnissen des Vorzuladendcn, den localen und 
sonstigen Umständen, entweder schriftlich oder mündlich durch den Richter zn Protokoll oder durch den Gerichts­
diener (Art. 203). Vorladungen zur Hauptverhaudlung dagegen nnd solche unter dem Nechtsnachtheile des Zu­
geständnisses können nur schriftlich erlassen werden, weil das Mchterscheinen in solchen Fällen bestimmte Nechts-
uachtheile zur Folge hat, das Gericht daher die Garantie für die richtige und unzweideutige Ladung übernehmen 
muß, diese aber nur durch eine schriftliche Ausfertigung übernehmen kann. Die Vorladung erfolgt in der Regel 
direct, um die Voruntersuchung nicht ohne wesentlichen Grund zu protrahiren; nur bei der Vorladung von Per­
sonen niederen Militairranges und bei den niederen Beamten mußte wegen des Abhängigkeitsverhältnisses zu ihren 
Vorgesetzten eine Ausnahme hiervon statuirt werden, die Vorladung daher durch Vermittelung ihrer nächsten Vor­
gesetzten erfolgen (Art. 207 und 208). Bei Feststellung der Vorladuugsfrist mußten selbstverständlich die Ent­
fernung, so wie die örtlichen Communicationsmittel iu Betracht gezogen werden, um in jedem Falle die Mög­
lichkeit zu gewähren, sie einznhalten (Art. 209). Dabei empfahl sich eine gesetzlich normirte Berechnung der 
Fristen, um sowohl allenthalben eine Gleichmäßigkeit zu gewinnen, als auch den vielfachen absichtlichen wie unab­
sichtlichen Jrrthümern ein Ziel zu setzen (Art. 211). Wo der Nachweis geliefert wird, daß die' Frist aus von 
dem Geladenen unabhängigen Gründen nicht eingehalteu werden konnte, tritt eine neue Vorladung ein, und kann 
sogar bei nicht rechtzeitig geliefertem Nachweise eine Wiederherstellung gegen die augedrohten Rechtsnachtheile bin­
nen acht Tagen, von Beseitigung des Hindernisses au gerechnet, uachgesucht werden, da es im Sinn der zu üben­
den Gerechtigkeit liegt, gewisse Nachtheile nur dann eiutreten zu lassen, wenn sie wirklich verschuldet sind (Art. 
215). So muß sie denn auch den Bürgen und Rechtsnachfolgern gestattet sein, da das etwaige Verschulden sie 
trifft (Art. 216). Wird der Vorladung ohne Entschuldigung nicht Folge geleistet, so mußte es dem Untersu­
chungsrichter je nach den Umständen frei gestellt werden, die Vorladung zu wiederholen oder einen Vorführnngs- 
befehl zu erlassen, um ihm dadurch die Möglichkeit zu gewähren, den Ungehorsamen einer angemessenen Strafe zu 
unterwerfen, welcher Befehl jedoch, als entschiedener Eingriff iu die Privatrechte des Vorzuführeuden, nur unter 
bestimmten Formalien und möglichster Schonung in Vollzug gesetzt werden darf (Art. 214, 216 u. ffg.).

Die Vernehmung des Angeschuldigten muß unverweilt und durchaus nicht später als 24 Stunden nach 
dem Erscheinen desselben stattsinden, demselben auch, wo dies nicht thunlich, von der Polizei der Grund seiner 
Vorführung bekannt gemacht werden, um ihm die Möglichkeit zu bieten, sogleich auf seine Vertheidigung Bedacht 
nehmen zu können (Art. 222 u. 223). Die Fesselung des Augeschuldigten während der Vernehmung erschien der 
Würde des Gerichts nicht entsprechend, und war daher nur zulässig, wo dringende Gefahr der Flucht sie gebot 
(Art. 232).

Die Rücksicht auf den Charakter und den Zweck der Voruntersuchung machte es unthnnlich, bereits wäh­
rend ihrer Dauer dem Angeschuldigten eine vollständige Vertheidigung zu gestatten. Die Voruntersuchung bereitet 
eben nur für die Hauptverhaudlung vor, schafft alle Beweismittel herbei, um eine bestimmte Person als Urhebe­
rin einer bestimmten verbrecherischen That dem Collegialgerichte überweisen zu können. Wollte man nun schon 
hier eine Vertheidigung eiutreten lassen, so würde sie weder ihren Zweck erfüllen, da der Untersuchungsrichter in 
der Sache nicht erkennend wirkt, somit mögliche Jnfluenzirungeu keinen Erfolg haben würden, andrerseits aber 
auch oft hindernd in die Voruntersuchung eingreifen. Nur zur Ausführung von Beschwerden nnd Anträgen wird 
es daher dem Angeschuldigten gestattet, sich eines Nechtsbeistandes zu bedienen, um ihm damit Schutz gegen mög­
liche richterliche Willkür zn gewähren (Art 233, 234 und 235).

So ll die Möglichkeit der Crimiualverfolgnng durch die Flucht des Angeschuldigten nicht in Frage gestellt 
werden, so müssen bestimmte Sichernngsmittel dagegen normirt werden. Als solche benennt der Entwurf: 1) Ab­
nahme des Passes oder schriftliche Verpflichtung, sich von dem Aufenthaltsorte nicht zu entfernen; 2) Stellung unter 
ortspolizeiliche Aufsicht; 3) Bürgschaftsstellung; 4) Pfandbesteltung; 5) Hausarrest und 6) Verhaftung, welche 
Sichernngsmittel unter Berücksichtigung nicht allein der Größe der augedrohten Strafen, sondern auch der Stärke 
des Verdachts, der Möglichkeit, die Spuren des Verbrechens zn verwischen, des Gesundheitszustandes, des Ge­
schlechts, des Alters und der gesellschaftlichen Stellung des Angeklagten zur Anwendung zu bringen sind. Be­
stimmte Sicherungsmittel für bestimmte Fälle hinzustellen, erschien unzweckmäßig, und blieb cs daher dein Unter­
suchungsrichter überlassen, unter ihnen jedesmal nach Bedürfnis; die Wahl zu treffen (Art. 237). Nur bei der 
Verhaftung, als dem stärksten dieser M ittel, wurden, da die Flucht durch die übrigen ebenfalls abgeschnitten wird, 
bestimmte Fälle im Entwürfe aufgeführt (Art. 238), um diesen stärksten Eingriff iu die Privatrechte der davon 
Betroffenen nur unter gesetzlicher Controle eiutreten zn lassen. Derselbe schonende Vollzug, wie er schon beim



24tt> s°lbstv°rstäl,dlich auch b-iu, B-rhastSb-fehl verlangt werden

.Die Sicherheitssumme, die beim Nichterscheinen des Angeschnldigten für verfallen ru erklären ist nü,-̂
wieder frei, wenn dre Wiedervechaftnng des Angeschuldigten erfolgt, oder ^
süecknng der gegen ihn erkannten Strafe begonnen hat, und rwar im ersten und lektei, Ld-iss ^

^  S ic h ^ E P » , ,

Z U L V S  U L S Ä L L * ' "  - » s " » ° -» > . »
^n^bgeln über den Zeugenbeweis stellt der Entwurf den Grundsatz hin das; ieder

sch m d-SIucht-rS znrAblcgnng srincS Z-Ngmsfts v-rpflicht-t ist; es ist dieses eine Pflicht,
der er stch nn Interesse der auch ihm zu gute kommenden möglichsten Nechtssicherheit nicht entriehen dark sobald 
d eingesetzten Organe, dem'Richter, dazu bernfe.i wird 'Dock
t.n N ' s "  ^"Uidsatz Lein ansnahmsloser sein. Zunächst konnte ein Zeugniß der im Art. 255 namhaft aemack 

x ^  ^  entgegengenommen werden, und zwar all 1 weil diesen Personen überbauvt die 2'oii-n,i^
fal-,gk-. mangelt; uä 2 und 3 weil sie durch entgegeusieheude Pflichte.. g!büude», uni eudlich ^ei 4 weil L  
Entwurf den Staatsanwalt, wie den Privatankläger lediglich als Partei anffaA. Dann mnkle -s

dem Verledtm gestattet w Ä ^ ' d l ^ ' ^ u   ̂ -der Pfl-gev-rhaltuiffeu stehen, dem Ehegatten wie
w i - a u g e o z ü « . r r ^
chaft uud Verschwägerung au den vierte», resp. zweiten Grad gründet sich auf G e w ob.che it^  

we.ter huiauf e.ue nahe Beziehung zum Augeschuldigten Wohl nicht vcrmnthet werde.» '
Schl.eßl.ch benennt der Entwurf im Art. 257 eine Reihe von Perfonen, die zum eidl ichen 2e,.a>.isse 

ui.bedmgt ltt.fah.g und nur als Anskiluftspeisoneii ZI, vcrnehil.cn sind '  c .v i .qen  ^engn.sse
.„k a ^-'Ug-lischcr Evufcssion nicht vvr der Coufirn.ativn eides.nnndiq werden anindet sick.
keft d l7 L r ^  - s —  werden kan!., das; sie über die .m d A - S

Wal aber Personen, deren Griverche selbst eine permanente Auf K  Gott
W rt und W.lle .nvolmrt, w.e B°rdelli„haLer und öffentliche Dirueu, im Allgen,einen nicht ohns^ffentlick s 
v c r b  Wesen des Eides constitniicudei. Anrufung Gottes zugclasscn werde» können dürste von 
der Ehrfurcht geboten se.n, welche wie der Richter, so der Gesetzgeber dem Namen Gottes schuldig sind 
^  . Die ^eeidigung der Zeugen griechisch-rechtgläubiger Confession erfolgt in Gemäsrheit der Reicks-

STVLVMLNtz.- -  -  - -
gen.acht haben, zu verachten, Fragen z., beantworten, auf welche sie zur Schande eines ihrer Angehdri^n a Ä  
s ^  Kos nuten "  .  ̂ a r " / °  ""r"lässi8-r, als ein berechtigtes und allgemein verständliches Gefühl jedes

e che.ch ^ W  . ^ 8 -  n°ch viel entschiedener scheue., wird, als eine z.. seiner !igeue7Schande
.. r ^ ^ ^  Zmgnißablegnng als Pflicht jedes Staatsbürgers angesehen wurde so durste

Mich d,° Person welche sich derselben ohne Grund entziehen sollt!-, einer angeu.esst-nen S k  e nnt wo fl
?a b ls l.̂  4 M  /  " "  Falle überlassen, nach Umständen -ine Geldstrafe bis z., ko Rbl! od!r eüw
K!„ - No ! Wechen ZN dccret.ren, ;c uachdc.n er d.c eine oder die andere dieser Strafen für wirksamer erachtet 
v .! "^senzung der Hast erschien hierbei aber unumgänglich, damit dieses ohnehin bedenkliche Ausknnftsmittel 

mcht z.. emer fonnlichen Tortur von berechenbarer Schwere ansarten könne (Art 268 . ^  Anstnnftsm.ttel
-- . Wird einzeln, und in Abwesenheit des Angeschuldigten, des Staatsanwalts und des Vrivat-

A L  " L  ^'rdurch sei..e Uiibefangenheit inöglichst zu Wahren, und ihn der inoMchchen dmch L
^Iwejiichelt letheiligtei Personen stets ermöglichter Einwirkung oder Einschüchterung zu entrücken (Art. 270)
Mt.,- 7>t.'rnehinnng beglniit mit der Befragling über Vor- und Familiennamen, Gebnrts- und Wohnort
'E "  Religion, und andere persönliche Verhältnisse, die sogenannten „Senei-nlm", die, auf Gewohnheitsrecht 
der Ostsee-Provinzen gestutzt, m diesem Entwurf um so weniger fehlen durften, als sie sachlich fast unentbebrlick 
ä tü r l ik o '^  tz'-ll da>'u die peeielle Vernehmung, z.. der der Entwurf de.n'RichteV i!, g!Lä!!gter SN 
.s? MN nwthodischen Vernehmung selbst gebotene Ordnung derselben an die ^and

Var-teieii b ^ ^ ^  die den Angeschuldigten entlasten oder belasten, sind den betheiligten
. n n- und liegt das Motiv hierzu in der Aufgabe des Criminalvrocesses die um
^ r f  e n a ^ w ^  ^e r mich unter thunlichster Wahrung des Prineipö der
drechitS, M c rfo s tch m '(A rfl"2 ^  Pr.vatankläger, Verletzten u. s. w. einerseits, den. Angeklagten an-

n rn ^ufrontation itt soweit möglich in der Vornntersiichung zu verineiden. Das Interesse der inöa
dewfllbe.,^nsd^- sr ! " "  der Wahrnchinnng für den erkennenden Richter mußte die Einschränkung

„  r"  angedenteten Fälle vorschreiben. Die Confrontation pflegt oft die kräftigsten nnd
entschudendsten UeberzengungSmoinciite zn liefern, „nd cs hieße daher das Princip der Unmittelbarkeit äcinträcl.' 
v!on!' N, ?  ^l-unc»den g.ichter abschwächen, wen» man die Confrontation ohne Noth in der Vornnlers.nbnna 
wollte Platz gr-.f°n lassen, da hierbei ihr- ......ittelbar- Wirkung auf de» erkennenden Richter -MW der än L
verloren ginge oder aber durch Wiederholung abgestumpft würde. ^"ZUch
k . I N  »ntersnchnngshandlung ist ein Protocoll anfzunchu.cn, und zwar, wo möglich wäbrend der-
fllbcn, nn. lhrcn i.nm.ttelbaren Eindruck frisch zu erhalten (Art. 283). Ans hier schon erörterten Gründen glaubte 
du Eon.n.isston, m dem Entwürfe die übrigens schon in den. Gewohnheitsrecht der Provinzen begründete Bestim­
mung treffen zu müssen, daß jedes Protocoll behnfS Anerkennung den, Angeschnldig^

-e. igten vo.gclcscn werde, the.ls NI» etwaigen Jrrthümern vorzubeugen, thcils um de» Angeschuldigten über den



S t a n d  seiner S ach e  zn in fonniren . D ie  Ausreichung einer Abschrift erschien dagegen unthunlich, um  dadurch 
keinen Druck auf die Z eugen im In teresse  des Angeschuldigten auszunben.

I s t  die Voruntersuchung so weit g e fü h r t ,  daß sich nach A rt .  1 1 1  des E n tw u r f s  beurtheilen l ä ß t ,  ob 
die H aup tverhaud luu g  anzuordnen oder d as  V erfahren  einzustellen sei, so ha t  der Untersuchungsrichter zuvor noch 
den Angeklagten zu befragen, ob er noch etwas zu seiner Rechtfertigung anzusühren habe, um  somit auch dem 
P a r t e n  die Möglichkeit zn gewähren, die Untersnchungsacte auch in seinem In teresse  möglichst vollständig an das 
erkennende Gericht gelangen zu lassen. Nach geschlossener Untersuchung erfolgt sodann die Anzeige a n  den S t a a t s -  
a n w a l t ,  dam it dieser seine auf dieselbe gestutzte Anklage vorbereite, jedoch selbstverständlich nu r  in denjenigen 
Sachen , die auf staatsanwaltlichen A n trag ,  nicht aber auf den des P r iv a tan k läg e rs  verfolgt werden.

Um den P a r te ien  auch bei den B orbere itnngshaud lungen zur H au p tv e rh a n d ln n g ,  der Voruntersuchung , 
jeden möglichsten Schutz gegen W illkür und Gesetzwidrigkeit zu bieten, giebt ihnen der E n tw u r f  die Beschwerde 
an die H an d .  D a  dieselbe gleichmäßig jedem Angeschuldigten zu gute kommt, so durste sic auch dem J n h a f -  
t ir teu  nicht ohne innere G rün de  erschwert werden , und bestimmt daher der A r t .  2 9 9 ,  demselben, fa lls  er den 
Wunsch äußert,  zu solchem Zweck die geeigneten H ü lfsm it te l  zu gewähren, so un te r  anderem einen Rechtsbeistand, 
m it  dem sich der nicht J n h a f t i r te  jederzeit berathen kann. D ie  Beschwerde über Untersuchungshandlungen wird 
von dem dafür zuständigen Gerichte allendlich entschieden, und ist gegen diese Entscheidung kein R echtsm itte l  statthaft 
(A rt .  3 1 0 ) .  D iese  B estim m ung rechtfertigt sich dadurch, daß es sich nu r ,  wie schon oft erwähnt, um  V orb ere itnng sae te  
handelt, in denen die Rechte der Beschwerdeführenden nicht unwiederherstellbar a l te r ir t  werden können, ferner aber 
ein weiterer Nechtsmitte lgang die Sachverhandlung  über die G eb ü h r  in die Länge ziehen würde.

V on der Gerichtsüb ergäbe.
M i t  der Anzeige des Untersuchungsrichters an den S t a a t s a n w a l t ,  daß die Untersuchung geschlossen, endet 

die Thätigkeit  desselben, der P ro ceß  t r i t t  in das zweite S t a d iu m ,  d as  der Anklage. W äh ren d  der S t a a t ,  a ls  der 
T r ä g e r  des R ech ts ,  seine Verpflichtung, dasselbe zn schlitzen, bisher ausschließlich einem O r g a n e ,  dem Gericht, 
ü b e r tru g ,  dergestalt, daß dasselbe sowohl Ankläger a ls  Richter w ar, t renn t die neuere Theorie  diese an sich hete­
rogenen Func tionen . D e r  Ankläger ist seiner N a tu r  nach P a r t e  im N am en  des S t a a t e s .  D a s  Gericht w ar somit 
P a r t e  und Richter zugleich; eine Combination, die, weil sie die richterliche F un c t io n  der strengen Unparteilichkeit und der 
dam it verbundenen W ü rd e  entkleidete, die hohe oben gekennzcichneteAnfgabe des S t a a t e s  nicht zn realisiren im S t a n d e  w ar.

Eine T re n n u n g  der Functionen erschien somit unumgänglich geboten, und wurde die eine derselben einem 
ändern staatlichen O rg a n e ,  dem S ta a t s a n w a l t e ,  überwiesen. D iesem  allein steht nunm ehr die Erhebung der Anklage 
in ihrem ganzen Umfange zn, und hat er dafür zn sorgen, daß alle Uebertretungen der Strafgesetze, die zu seiner 
Kenntniß gelangen, untersucht und bestraft werden. Eine A usnahm e  hiervon findet n u r  bei den vergleichbaren 
Antragsverbrecheu statt, in welchen: ans  höheren Rücksichten das Interesse des S t a a t e s  gegenüber dem des Verletzten 
znrückzutreten hat, und es von dessen Ermessuug abhängig gemacht wird, ob eine V erfo lgung eiuzulciten oder nicht. 
I n  all solchen F ä llen  ha t daher der S t a a t s a n w a l t  die betreffenden Acten ohne Anklage dem Gericht zu überm itte ln  
(A rt .  3 1 4 ) .  D e r  E n tw u r f  gew ährt  dem S t a a t s a n w a l t  zur B estim m ung des weiteren G an g es  der S ache  und 
beziehungsweise zur Anfertigung der Anklageschrift eine F r is t  von 14 ,  resp. 8 T ag en ,  je  nachdem die Untersuchung 
weitläufig ist oder nicht, und rechtfertigt sich diese verschiedene F r is t  wohl genugsam durch die Verschiedenheit der 
einzelnen F ü lle  (A rt .  3 1 3 ) .  In n e rh a lb  dieser F r is t  ha t der S t a a t s a n w a l t ,  wenn die Untersuchung seinem Befinden 
nach nicht vollständig genug, bei dem Untersuchungsrichter eine E rgänzung  zu bean tragen , oder zur Anklage zu 
schreiten. D iese  hat sich im m er auf ein bestimmtes Gesetz zu gründen, nach welchem die zur V erfo lgu ng  gestellte 
strafbare H an d lu n g  zu beurtheilen ist. J e d e  R ech tsausfüh rnug  m uß mit Beziehung auf ein bestimmtes und klar 
erkennbares Gesetz erfolgen. D ie  N öth igung  zur Angabe desselben wird dazu dienen, den gerade vorliegenden F a l l  
n u r  nach den ihn beherrschenden gesetzlichen Gedanken zu erörtern und alle Allgemeinheiten zu entfernen (A rt .  3 1 9 ) .  
D ie  Anklageschrift, so wie den A n trag  ans Einstellung stellt der S t a a t s a n w a l t ,  wenn es sich um  ein nicht m it 
V erlust oder B eschränkung ' der S tandesrech te  bedrohtes Verbrechen hande lt ,  dem Collegialgericht erster In s tan z ,  
in den übrigen F ä llen  dem S ta a t s a n w a l t e  des Berufungsger ich ts  vor, und zwar, um  hierdurch bei den schwereren 
S t r a f f ä l l e u  noch eine G a ran t ie  mehr für die gewissenhafte und reifliche B ep rü fu n g  der S ache  zu schaffen (A rt .  3 2 1 ) .  
D a s  Berufungsger ich t  erwägt daun in solchem F a lle  die F ra g e ,  ob auf  Gerichtsübergabe oder Einstellung des 
V erfah rens  zu erkennen, wobei für letztere Even tu a l i tä t  der E n tw u r f  bestimmte Voraussetzungen aufstellt, um  dem 
richterlichen Ermessen nicht einen zu weiten S p ie l r a u m  zu gewähren. (A rt .  3 3 1 ) .  I n  der in: V erweisungser- 
kenntuiß enthaltenen Beschuldigung, ein vollendetes Verbrechen a ls  Urheber vorsätzlich oder mit Vorbedacht begangen 
zu haben, ist im m er auch stillschweigend die eventuelle Beschuldigung des strafbaren Versuchs, der Beihilfe , B e ­
günstigung, oder der vorsätzlichen Begehnng ohne Vorbedacht enthalten, um  hierdurch der H aup tverhandlung  nicht 
zu enge Grenze:: zn ziehen, weil sonst häufig eine Aussetzung des V erfah rens  oder eine kostspielige und zeit­
raubende W iederholung desselben veran laß t  würde (A rt.  3 3 4 ) .

V on dem Verfahren vor dem Collegialgerichte erster Instanz.
Eine S tra fsache  gelangt an  das  Collegialgericht erster I n s t a n z :  1) durch ein V erwcisungserkeuntniß; 

2) durch die unm itte lbar  vorgelegte Anklageschrift und 3 )  durch Privatanklage. D ie  Anklageschrift des S t a a t s a n ­
w a lts  kann, wie hier schon erörter t  worden, un te r  Umständen auch ohne vorhergegangene Voruntersuchung erfolgen, 
und führt der E n tw u rf  im A rt .  3 4 3  die Voraussetzungen dafür a n ,  um  auch hier das subjektive Ermessen des 
Richters wie des S t a a t s a n w a l t s  mehr einzuschränkcn. D ieses dürfte  Wohl geboten sein, dam it  das  V erfahren  
ein in allen F ä llen  möglichst gleichmäßiges sei, und selbst der Schein  der W illkür bei demjenigen V erfahren , von 
dessen A usgang  strafrechtliche Fo lgen  abhängig sind, sorgfältig vermieden werde.

W äh rend  bei der Voruntersuchung die B crthe id igung , a ls  den: Zweck derselben nicht entsprechend, 
nicht zulässig erschien, findet sie hier in der H aup tverhand lun g  die vollste A ufnahm e. H ie r  ist sie, a ls  vor 
den: erkennenden Richter ausge füh rt ,  den: Angeklagten von größten: Nutzen und giebt der E n tw u rf  daher auch 
die Bestim m ung , daß jedem Angeschuldigten ein Vertheidiger zur S e i t e  stehen dürfe. D ie  Vertheidigung ist die 
uothwendige Consegucnz des Anklageverfahrens. W ie  das  Gericht früher die Aufgabe der Anklage hatte, so w ar 
ihm auch die Verpflichtung auferlegt, dem Angeklagten zu feiner Vertheidigung die M i t t e l  au die H an d  zu geben.



^  eun nrm die t̂ilksage deui Staatsaiüvalt überlaslen, somit iu diesem dem Angeklagten eine Partei gegenüber gestellt 
wird, so fordert das A'nncip der ^Laffengleichheit, da der Behörde nnr die erkennende Fnnction geblieben, daß eine be- 
stumnte Person deril Aiigeklagten als ^ertheidiger zur Seite gestellt werde. Je größer nun die angedrohte Strafe, desto 
großer^Sorgfalt erscheint geboten, mich mcht das Geringste, was den Angeschuldigten zu excnlpiren im Stande, zu 

bestunmt daher der Cmtwnrf^Art. 347) in den Fällen, wo die strafbare Handlung mit Verlust oder 
Beschrankling von Standesrechten bedrobt ist, deni Anaellliuldiatt'ii  ^.... .

^  vuru- me rassmirenoe iL-q-ute vietsacher Verbrechen gegangen, eine eigene unbefangene Ber- 
theidlgnng erwartet werden. Diesem Uebelstande abznhelfen, war ein nnabweisliches Gebot der Gerechtigkeit die 
m ?! soildern überzeugen will. Selbstverständlich erlischt die amtliche Beiordnung wieder, wenn' der
Allgeschuldigte sich nachträglich einen Vertheldiger erwählt (Art. 351). Die Vertheidigung kann nicht allein von 
dem Angeschnldigten, sondern auch von denjenigen Personen, welche diesen kraft elterlicher oder vormundschaftlicher 
Gewalt vertreten, m eonseguenter Anerkeiiilung dieses ihres Vertretungsrechts bestellt werden (Art 349s Der
gewählte oder beigeordnAe Bertheidiger i,,soferil er Advokat oder in Eid und Pflicht genommener Allsenlta.it ist,
kann nicht olM  erhebliche Gr-imde die Vertheidlgi-ng ableh.leii, da er sich hiermit zu seineil eidlich übernommenen 

W 'd "^ e ll setzt (Art. o54). D.e ^Vertheldigung hat sich ans Alles zu erstrecken, was den Ange- 
schnldlgteii zu exelllpiren iln Stande ist, seine That im milderen Lichte erscheinen läßt, und ist daher dem Ver- 
theidiger jederzeit un Beisein eines Genchtsbeamten gestattet, eine Einsicht von den Acten zu nehmen und AusAiae 
aus zu mach-., (Art. 356). Zun. selb-.. Zweck darf er sich m.ch mit den. verhaftetet Änleschu!ds "m
uach Eroffmlug des LerwelsimgScrkeuntnchcS °l-ue Beisein einer Gerichtspcrson besprechen. Diese Cviwession schien 
geboten, wcil cs unbillig ist den verhaftetei, Angcschnldigten ohne iiiilcren Grnud Vvi! einer Wobltbat anSril- 
schlicßen, die der mcht -eierhaftete nnbeschränkt genießt. Da das Sicherungsmittcl der Haft nnr indircct -n der

^ angeschuldigten ^.erbrccheiis in Beziehung steht, und zwar nnr ii> soweit, als in solchen Fällen das
Flnchtigwcrdcn des Angcschickdigten wahrscheinlicher wird, sviiiit diese Beziehung nnr eine rein äußerliche ist, so 
dnrfen dadurch ni kenierle, Weise d.c zedcin Angcschnldigten in gl-ichcni Maße znstchcndcn Rechte ans Verthcidi-
stl'nsst A n  ° s 'a n "/ Ucbcrflihrungsstncke, nach Erösfnnng des VcrwcisnngSbc-
schlnsses den Lertheldlger n, seine Wohnung zu verabfolgen, ist den, billigen Ermessen des Gerichtsvorsitzcndcn 
anheim gestellt, weil es bei der Bersch,edenheit, welche NN,er den besonderen Fällen obwalten kann, nicht ratbsanl 
ist, genauere Vorschriften m das Gesetz selbst anfrunebmen lArt. 3574 95,a d.i-

ar . 4 . '  oavura- veoingr i^r, vatz jnh der Vertheidiger seinen
^ciiichtuugeil Wirklich unterziehe, und tritt aus diesem Grunde eine Vertagung der Verhandlung eben nnr dann 

es sich um eme nothwe.idige Vertheidigung handelt (Art. 358). Wird unter den vorhin bezeichneten 
Vertheldiguug angeuo.iimen, so muß der Staat, der im Interesse größtmöglichster 

Rechtssicherheit dieselbe verlangt, auch die Kosten tragen, wenn der Angeschuldigte vermögenslos ist (Art. 359).
Sobald eme Strafsache zur Entscheidung an das Collegialgericht erster Instanz gelangt ist, prüft es
) sie noch einzelner vorbereitender Anordnungen bedarf, um diese vor dem Eintritt in die Hailptverhandt.liig 
n. Dein Anae.mnldiaten  ̂ ^  ... .D

dieselbe, ob>  ̂ liui vieje vor oem .»iiirrilr iii die Dauvtverbandtuna
zu erledigen. Dem Angeschnldigteii werden hierauf ans Anordnung des Vorsitzenden Abschriften der Anklageschrift

4 D A  4  rc Mr Hauptverhandlnng zu ladenden Zeugen, sowie etwa anderweitiger BewciSanträae behändiqt 
und ihm dabei offen gelassen, die Vernehmung noch anderer Zengen. wie überhaupt jede „enc Bewei?fAnm 5
D d / 'A n  4  A G /  4  gestEet werde», wenn die Vcrthcidigniig nicht in unzweckmäßiger Weise beschränkt 
weiden soll, und dmfte doch von dem Richter lucht nachgcgebcn werden, wenn das Gesetz nur der Zeugen Erwähnung
thnt (Art. 365). Die vorerwähnten Abschriften sind, wenn sich die Verhandlung ans mehre Angeklagte bezieht
M m  rmr ,n soweit auSznhandigen, als er davon betroffen wird. Diese Bestimmung ist durch die nothwendche 
Br,chrankung nnnothlger Schreibereien geboten, die auf das durch die Sache selbst gebotene Maß zurück,nfnbrcn 
Ast Mt ^ ''B^uswerther -rschei.it, als die Arbeitskräfte, welche dem Gerichte voraussichtlich werden zur Verfügung 
gestellt Werden, ninthmaßlich nur dem dringendsten Bedürfnisse Genüge leisten werden. Auch scheint kein innerer 
Grund für die AnSrelchnng der ganzen Abschrift zu sprechen, da dieselbe nothwendigcr Weise vieles enthalten 
durfte, was nur für den davon Betroffenen, nicht aber für Alle von Interesse ist (Art. 366).
^  Abschriften ist dem Angeklagten und überhaupt den Betheilqten ein namentliches
s/ll?n b / ks 4  ^  ^ E o l l f r i h r e r s  „ „ t z  d e s  Staatsanwaltes, welche bei der Hauptverhandlnng Mitwirken

A n fM c m ^  zu übergeben, die gegen dieselben etwa vorliegenden Ablehnnngs- und UnfähiqkcitSgrnnde 
lei ^hAust ihrer Geltendlnachnng, mnerhalb 7 tägiger Frist zur Anzeige zu bringen. Diese Frist empfiehlt sich 
weck wenn dem Betheckrgten die Ablehnung auch später gestattet werden würde, der Abgelehnte nicht mehr zu 
ersetzen Ware, da ja die Gerichte voraussichtlich nur mit der allernothweudigsten Zahl Richter besetzt sein werden
dw ^  urcht zngezogenen Wohl anderweitig werden zu verwenden sein. Wenn vollends
die Verhandlung nicht am Orte des Gerichtssitzes, sondern, wie es das Gesetz für aewisse ?7älle vorausswsn 
anderweitig soll, so konnte durch eine kurz vorher noch gestattete Ablehnung eine Aussetzung der Verhandlnna
uothwendig werden, weil an den für dieselbe gewählten O rt sich doch nur die hierzu nothwendiae Hahl Gerichtscckieder

s? S 7 L S L W S
des AngAlagteii nicht altê ^̂ ^̂  ̂ uup er die Ladung daher entweder selbst bewirken, oder die durch
dieselbe entstehenden Kosten sicherftellen oder erlegen. Diese Sicherstellnng oder Erlegung der Kosten möchte wobl 
dein großen Bettesicultti gegenüber kaum ins Gewicht fallen, erscheint aber aus Folgendem unerläßlich: Hat der
Venwbiiimm *4., Sachverhalts die Ladung abgeschlagen, so ist Wohl anznnehmen, daß die
^cuiehmung der zu ladenden Person für den Ausgang des Processes von keiner Erheblichkeit ist. So ll nun die
NN -geschuldigten dennoch erfolgen, so muß das PnbliknmAA.iM.ütze,. Bchelli i.iige/
Grund oder a/r 'n A B « 4  m A 'A / 4  ^  Angeklagte ihm gegenüber erlauben könnte, indem er ohne erheblichen 
Grund, oder gar aus Böswilligkeit diesen oder jenen semem Geschäfte oder seiner Häuslichkeit entzieht und ilm
überdies oft genug m verhältmßmäßig nicht unbedeutende Kosten versetzt, deren Ersatz aber durch das bloße Ver-



sprechen ihrer Berichtigung nicht gewährleistet ist (A rt .  3 7 4 ) .  A ls  ferneres Schutzm itte l gegen unnütze T u r b a -  
tionen empfiehlt sich noch die B estim m ung des A rt .  3 7 5 ,  eine vorläufige V ernehm ung des neu zu Ladenden durch 
den Untersuchungsrichter der bezüglichen Beschlußfassung über die S ta t th a f t ig k e i t  der Ladung vorauszuschickcn. 
Auch nach A blau f der zur S te l lu n g  von B ew e isan träg en  gesetzten F r is t  sotten sie dennoch un te r  der Voraussetzung 
neu entdeckter Umstände zulässig sein, jedoch nu r ,  wenn sie der G egenparte i  spätestens au dem der B ew eiserhebung 
vorausgehenden T a g e  angezeigt oder gegen dieselbe bei unterlassener Anzeige kein Widerspruch erhoben worden 
ist, denn diese Anzeige geschieht eben n u r  zum Zwecke der M e in u n g sä u ß e ru n g  der Gegenparte i, welche unzweifel­
haft befugt erscheint, ihre Einwilligung stillschweigend zu ertheilen, auch wenn die F o r m  von der ändern S e i t e  
nicht gewahrt ist (A rt.  3 7 8 ) .

D e r  E n tw u rf  bestimmt für die H au p tv e rh an d lu n g  eine bestimmte Z a h l  Richter, und zwar fünf in den ­
jenigen F ä l le n ,  wo es sich um ein mit V erlust  oder Beschränkung der S tan des rech te  bedrohtes Verbrechen oder 
Vergehen handelt ,  drei Richter in allen übrigen Fa llen .  Eine Verschiedenheit, die sich a n s  der Verpflichtung 
rechtfertigt, die G a ran t ie n  für eine gerechte Entscheidung im V erhä l tn iß  zur Schwere  des Verbrechens zn schärfen 
(A rt .  3 9 0 ) .  I m  F a l l  ein Richter während der V erhandlung  daran  behindert w ird ,  ihr ununterbrochen beizu­
wohnen, so ha t ein Ergänzungsrich ter einzutreten, der fü r einen solchen möglicher Weise eintretenden F a l l  zu 
jeder V erhandlung  hinznziehen ist, um  den weiteren F o r tg an g  der S ach e  nicht zu hemmen (Art. 3 9 2 ) .  D e r  V e r ­
handlung können uiehre B e am te  der S taa tsa n w a l ts c h a f t  und mehre Vertheidiger beiwohnen und ihre Verrichtungen 
un te r  sich vertheilen. D iese  B estim m ung wird fü r die erfolgreiche D urchführu ng  der Vertheidigung oft unentbehrlich, 
wenn es sich um einen sehr verwickelten P ro c e ß ,  z. B .  um  die Erledigung eines zweifelhaften erheblichen Civil- 
ansprnches neben dem Criuünalpnnkte  handelt , und wird in gleicher Weise auch die Anklage ihrer A ufgabe zu­
weilen schwer genügen können, wenn mehre S t a a t s a n w a l t e  sich gegenseitig nicht sollten unterstützen können, z. B .  
bei weitverzweigten Com plotten, bei einer großen Anzahl von Angeklagten, deren V erhältn iß  znr strafbaren H a n d ­
lung ein verschiedenes ist (A rt .  3 9 3 ) .

I m  In teresse  der Vertheidigung hat der Gerichtsvorsitzende die in der H aup tverhand lun g  erst hervor- 
trctenden Thatsachen, die zur Vertheid igung diensam sind, selbst wenn auf dieselben vom Angeklagten nicht a u s ­
drücklich hingewiesen w ird ,  von A m tsw egen zu berücksichtigen, und erscheint es durchaus erforderlich, diese V e r ­
pflichtung des Vorsitzers so stricte anszusprechen, a ls  es im  E n tw u r f  geschieht, denn wollte man sich dam it  be­
gnügen , zu sagen, daß der Vorsitzende dem Angeklagten alle möglichen M i t t e l  zur Vertheidigung gewähren soll, 
so wäre der S a tz  zu allgemein, er drückte zu viel und zn wenig au s  —  zu viel, weil die Möglichkeiten sich nicht 
erschöpfen lassen und die G ew äh rung , zu welcher der Richter verpflichtet w ird ,  eine endlose sein m ü ß te ,  wenn er 
sich d a ran f  einlassen wollte, nichts unversucht zu lassen —  Zu wenig aber, weil die Unmöglichkeit, „alles M ögliche" 
auf A n trag  des Angeklagten zu erforschen und in B ew egung  zn setzen, den Vorsitzer nothwendig dahin bringen 
muß, n u r  nach seinem Gutdünken zn handeln.

D ie  H aup tverhand lun g  ist in der Regel  öffentlich; jedoch haben n u r  Erwachsene Z u t r i t t .  D ie  O effen t-  
lichkeit ist eine der wesentlichsten S tü tzen  des neueren Criminalprocesses, sie kräftigt und festigt einerseits das  fü r 
eine wirknngsreiche Jus t iz  so wesentliche V er trauen  der B evölkerung, und läu te r t  anderentheils den P ro ce ß  von 
jeder A nw andlung  von Parteilichkeit. Eine A usnahm e erschien n u r  in denjenigen Fä llen  geboten, die allgemeines 
Aergeruiß geben könnten oder die Familicnrechte der Betheilig ten a lteriren (A rt .  4 0 2 ) .  D ie  H anp tverhand lun g  ist 
aber ferner auch eine mündliche. S i e  spielt sich vor dem erkennenden Richter ab ,  auf den sie un m itte lba r  zn 
wirken h a t ;  da ru m  allein hat die Voruntersuchung n u r  einen vorbereitenden Charakter erhalten können, darum  
aber h a t  auch die Mündlichkeit ihre vollste Anwendung finden müssen, um  eben das  so nothwendige P r in c ip  der 
Unmittelbarkeit zu wahren .

I n  dein vor dem erkennenden Gerichte auszuführeuden Rechtsstreite sind beide P a r te ie n ,  der S t a a t s ­
anw alt oder der P r iv a tank läger  einerseits, wie der Angeklagte und dessen Vertheidiger andererseits, durchaus gleich 
berechtigt, sie haben ihre B e w e ism it te l  zn unterstützen, die Auslassungen der G egenparte i zu widerlegen, über­
haupt alles vorznbringeu, w as  ihnen in ihrem In teresse  von Erheblichkeit erscheint. D e m  Gerichte m ußte  aber 
wiederum das  Recht e ingeräumt w erden , alles zu beseitigen, w as  geeignet ist, die V erhandlung ohne größere 
S icherheit  des Ergebnisses in die Länge zu ziehen; eine B es t im m ung , die schlechterdings nicht entbehrt werden 
kann, wenn es nicht in das  Belieben der P a r te ie n  gestellt werden soll, die V erhandlung unnütz zu verweitlänsigen, 
und einander in S tre itigkeiten  zu verwickeln, welche fü r  den A usgang  der S ache  ganz gleichgültig sind (A r t .  4 1 1 ) .  
W eist das Gericht diesem Rechte gemäß einen A n trag  ans V ornahm e einer gerichtlichen H a n d lu n g  zurück, so kann der 
Antragsteller seine E inwendungen dagegen nu r  in V erbindung mit dem gegen das Enderkenntniß zulässigen R ech ts­
mittel geltend machen, um  das  S t ra fv e r fa h re n  dadurch nicht in die Länge zu ziehen. W ird  die Aussetzung der 
V erhandlung  zur E inholung von Auskünften beliebt, so m uß in conseqnenter Anerkennung des P r in c ip s  der 
Mündlichkeit und Unmittelbarkeit die W iederaufnahm e derselben vor denselben Richtern erfolgen, ist dieses aber 
nicht möglich, so muß sie ganz von neuem begonnen werden, da der erkennende Richter zur F ä llu n g  seines S p ru ch es  
eines klaren B i ld e s  der ganzen Sach lage  bedarf (Art. 4 1 5 ) .

I s t  die S ache  soweit gediehen, daß m it  E rfo lg  in die H aup tverhand lnn g  elngetreten werden kann, so 
ordnet der Vorsitzende die V o rfü h ru n g  des Angeschnldigtcn an ,  und werden die erschienenen Z eugen  und S a c h ­
verständigen aufgernfen; sind nicht alle erschienen, so ist, wenn eine erfolgreiche V erhandlung  ohne die A usgeblie­
benen nicht zu erwarten ist, die S i tzu ng  ausznsetzcn, um  das Zusamm engehörige n u r  in seinem Zusam m enhänge 
ans den Richter einwirken zu lassen.

V o r  dem B e g in n  der B ew eiserhebung ist der Angeklagte, nachdem ihm das Wesentliche der Anschul­
digung in Kürze hervorgehoben worden, zu befragen , ob er sich schuldig bekenne, um  für den F a l l ,  daß das 
etwaige Geständniß keinem Zweifel unterliegt, die Vereinfachung der V erhandlung  zn ermöglichen (A rt .  4 2 2  und 
4 2 3 ) .  W ährend  der V erhandlung ist es dem Angeschuldigteu im Interesse  der V ertheidigung und der S tä rk u n g  
des allgemeinen V er t ra u en s  zu einer unparteiischen, leidenschaftslosen S t ra fv e r fo lg u n g  gestattet, sich m it seinem 
Vertheidiger zn benehmen (A rt .  4 2 7 ) .  D ie  Befundscheine der Sachverständigen werden hierauf verlesen, zu 
etwaiger E r läu te ru n g  derselben die Sachverständigen vernom m en, Ueberführungsstücke den Richtern vorgelegt, und 
die Z eugen abgehört. D ie  A ussagen solcher Z e u g e n ,  welche T o d e s ,  Krankheit, Hinfälligkeit oder der großen 
E n tfe rnun g  wegen in der H anp tverhand lun g  nicht haben erscheinen können, werden hierbei au s  den P ro toco llen  
der Voruntersuchung verlesen (A rt .  4 0 8 ) .  Z eu g en ,  welche ihr Zeugn iß  verweigern dü rfen ,  es aber in der V or-



Untersuchung nicht gelhan haben, können von diesen: Rechte auch noch in der Hauptverhandtuna Gebrauch machen 
und :,t m solchen: Fall auch d:e Verlesung ihrer früheren Aussage unstatthaft, da sonst ihr Recht der ^euanist' 
verwe:geru^r lnsor:sch Ware :ndem das in der verlesenen Aussage liegende Zengniß! wenn auch uick4 r^ ts -  
forinlicher ^eise ^ le g t ,  ans die Ueberzengnng der Richter, und sonnt auf das Schicksal des Angeklagten ein-

u. 442). Geistliche und Advocaten, die nach Art. 255,'Pkt. 2 u 3 
unter Unsttandeu nicht gerichtlich vernomnieii werden können, dürfen ihr Zeugniß nicht verweigern, wenn dasselbe 

Per,onen verlangt wird, die jie zur Geheimhaltung verpflichtet haben. Da die Verpflichtung der 
elstlichen und Advoeater:, das Zengiuß in dergleichen Fällen zn weigern, ihiicn überhaupt liiir zum Nnizeu der- 

sw ^ "^> 5  welche chneii die Mittheilung machte, auferlegt ist, so erscheint es iiuzweifelhaft, daß diese'Person 
sie auch von̂  der ^erpflichtling des Schweigens entbinden kann (Art. 442).

in der Voruntersuchung dem Richter freigestellt wird, wann er den ausnahmsweise zu Ber- 
e eigendeu :n den Eid ilehiuen will, weil es sich dort häufig nicht erkennen läßt, ob die zn vernehmende Person
em Zeiige oder ein Mitschuldiger, so bestimmt der Entwurf für die Hauptverhandlnug die Beeidigung vor der
Aussage eultieten zil lasftn dam̂  der Zeuge, wenn er sich in seinem Gewissen durch den Eid überhaupt binden 
labt, miter dem Eindrücke desselben bei der Aussage stehe (Art. 445). Vorher ist derselbe aber noch zur Schär­
fung oes Gewissens eindringlich zur Aussage der Wahrheit zu ermahnen (Art. 441).
. . , K le ie n  mußte es gestattet werden, den: Zeugen Fragen vorzulegen, um ihn zur Aussage des-
Mlgen zu veranlassen, was ihnen für die Beurtheilung der Sache von Werth erscheint, und steht deshalb dieses
Fragerecht zunächst dertenige!  ̂ Partei zu, dre sich auf den Zeugen berufen hat (Art. 446). Aber auch den an-

. dieses fragerecht zugeftanden werden, und zwar sowohl in ihrem eigenen Interesse, um den 
F rach t, daß sie falsch ooer unrichtig ansgesagt haben, von sich zu entfernen, als auch im Interesse der Ermit- 

 ̂ ? ^ ? ^ a lte s .  Gerade der Zeuge wird als diejenige Person, welche das Ereigniß, um dessen 
Feststellung e. sich Haneelt, erlebt hat, sich vorzugsweise in der Lage befinden, diejenigen Fragen zu thnn, welche

 ̂ - r: r- Zeugen aus, oder verweigern sie ohne stichhaltigen Grund das Zeugniß oder den Eid, so unter-
wnft sie der Enitwurf bestuniuten Strafen, wem: anders die Möglichkeit der Strafverfolgung nicht von dem Be- 

o- .geuiacht werden soll. Nach dem Nachtheil, den sie derselben verursachen, ist denn
N s?- :^' ?le testende Strafe zu bemessen; daher der das Zengniß weigernde strenger, als der ausbleibende Feime 

, ^  läßt gegen letztem nur eine Geldstrafe bis fünfzig Rbl., gegen ersteren aber
? ? auch Oefangnißhaft bis zu vier Wochen eintreten. Gegen den ausbleibenden Zeugen genügt
^  ??? ^ '^ "h o liin g  semes Uiigehorsams durch zwangsweises Vorführen vorgebeugt werden kann, die Geldstrafe

^ogen den das Zcugiiiß Weigernden muß aber das Gesetz lieben der Geldstrafe 
Zwangsi iittel^ zulassen, welche wirksamer als die Geldbuße sind. Der Bemittelte wird sie nickt sehr empfinden 
wahrend sie dem lli'l'eniittelten gegenüber nicht zu realisiren sein dürfte; auch ist der Fall denkbar, daß der An­
geklagte den betrag der Geldstrafe den davon Betroffenen ersetzte, somit dieselbe illusorisch würde. Alles dieses 
ge ne et nuten Umstaueen die Haft, die aber, wenn sie nicht zu einer den Zeugen torgnirenden Maßregel ans- 
aiten soll, ans eme angemessene Frist einzuschränken ist. Wenn der in der Hauptverhandlnug das Zeugniß Wei-
gerude diesterhalb ereits :n der V o r n i ^  bestraft worden, so kann ihn nur noch die Strafe ttef en wAM

ss verbüßten das höchste Maß der im Art. 268 angedrohteu nicht übersteigt. Eine
gch-uslEtt-gt ^  um -in B c h E »  in der Wcigcnmg, «ls° „m  -i„ ,md dassgbe Vcr°

s wie es den: Staatsanwalte, deiil Privatankläger und den: Angeschuldigten frei stand, neue Beweis-
drs G ^  ^  lh-ien auch gestattet werden, solche im Laufe der Verhandlung fallen zn lassen, wenn
scklie^ d 6 ^u it einverstanden, indem diese Einwilligung die vollste Garantie dafür in sich
schließt, daß nichts für den Sachentscheid Erhebliches weggelassen werde (Art. 460).

, -»MV geschlossener Beweiserhebung werden zunächst: 1) der Staatsanwalt oder der Privataukläaer
m ^  / Strafverfahren sich anschließende Beschädigte, und schließlich 3) der Vertheidiger oder der
an?Oa?Ä .t ; 7s ^0 Anklage, den Schadenersatzanspruch oder die Bertheidigung begründenden Vorträ- 
heblickKit ^ewesm  ̂ Beweisverfahrei: alles dasjenige hervorheben, was für die Sache von Er-

^dAich Schluß der Vech ziehen sich die Richter zur Urtheilsfällnng in das Berathungsziminer
briui/e d7r Mckl d-e Parteien keiiien Zutritt haben. Dem Nrtheile liegen nickt allein die Aus-

^  "  ̂ Ergebuiß der Beweisaufnahme, sowie die Parteivorträge zn Grunde.
Hiernach ist ras Gericht eben so wemg an die rechtliche Beurtheilung der dem Angeklagten beigemessenen Hand-
A ü ^  n  Ewrweisuugserkeuntniß oder der Staatsanwalt bei seinen Anträgen auSging, als ml die 
Anträge deßelben rn Bezug auf Art und Höhe der Strafe gebunden (Art. 473). Diese Bestimmung des Ent- 
7.7 .7 "  ^ ^ ille n  uothwcndig, weil sie dem Gericht die Freiheit der Beurtheilung wahrt und ihm
gestattet,^drn vo liegenden Fall nach den verschiedenen rechtlichen Beziehungen, die er darbietet, und nicht nur
nach denjenigen, welche das Verwelsungserkenntniß aufgefaßt und um welcher willen es ihn zur gerichtlichen Vor-
R ? 77 ^  V Da bei dem Berweisuugserkeniitnisse nicht alle diejenigen Ausführungen und
geweste vorliegeu, welche vielleicht ergt in der Hauptverhandlnug erfolgen, so kann der Richter sehr leicht zu einer
7  6suothigt sein, als sich iii der Hauptverhandlnug ergiebt. Stellt sich bei letzterer

em anderes Vergehen dar, als sie durch das Berweisnngserkenntniß ausgefaßt und
bezeichnet wurde, so hat sich das Gericht nicht bloß darüber auszusprechen, ob und wiefern sie ilach der ihr durch
77 lliid den Staatsauwalt beigelegten Bedeutung, sondern auch nach ihrer sonstigen recht­
lichen Beschaffenheit, wie t:e sich m der Hauptverhandlung herausstellt, strafbar ist.

-7- '^ 7 "  7 7  77 - ̂ utwurf dem Gericht ausdrücklich nur in Bezug auf die rechtliche Beurtheilung
größere Freiheit gewahrt, bindet er dastelbe im Art. 474 in Bezug auf den Gegenstand der Beurtheilung. Dieselbe 
darf sich nur auf Handlungen oder Thatsachen erstrecken, welche das Verweisungserkenutniß veranlaßt'haben, nicht 
aber auf dlejemgen, welche möglicher Weise erst in der Hauptverhaudluug zur Sprache kommen, und daher dein 
Verwestungserkenutuisse nicht zu Grunde liegen. In  welchen: Fall daun entweder die Zurückverweisniig zur Vor-



Untersuchung oder die Aussetzung der Verhandlung zur Ergänzung des Fehlenden erfolgt, und gründet sich diese 
Bestimmung auf die couseguente Durchführung des Grundsatzes, daß kein Verbrechen oder Vergehen anders, als 
aus einen bezüglichen Antrag hin beahndet werden darf. Nach vorgängiger Berathung ordnet der Vorsitzende die 
Abstimmung an, bei der das jüngste Mitglied seine Stimme zuerst abgiebt, um jede mögliche Beeinflussung seitens 
der älteren, erfahreneren Glieder abzuschneiden. Hängt die zu ertheilende Entscheidung von der Beantwortung 
mehrer sich gegenseitig bedingender Fragen ab, so ist der über eine der letzteren gefaßte Beschluß auch für diejenigen 
Gerichtsglieder, welche etwa bei der Abstimmung in der Minderheit geblieben sind, bei ihrer Abstimmung über 
die anderen Fragen bindend (Art. 477). Denn wäre der Richter, der in einer Vorfrage in der Minderheit 
verblieb, nicht gebunden, die Voraussetzungen, welche die Majorität durch Abstimmung bereits festgesetzt hat, bei 
späterer Abstimmung zum Ausgangspunkte zu nehmen, so würde häufig gar kein Beschluß des Nichtercolleginms 
erzielt werden können. Bei der Abstimmung entscheidet stets die absolute Stimmenmehrheit. Bilden sich in 
Beziehung auf die nämliche Frage mehr als zwei verschiedene Ansichten, deren keine die Mehrheit für sich hat, 
so sind die dem Angeklagten nachtheiligsten Stimmen den ihnen am nächsten kommenden minder nachtheiligen so 
lange hinzuzählen, bis sich eine Mehrheit ergiebt. Diese Art der Abstimmung empfiehlt sich aus folgenden Gründen: 
Is t das Gericht, gleich jedem Collegium, als der Träger eines Gesammtbewnßtseins aufzufassen, so kann überall, 
wo dieses fehlt, auch jenes nicht zur Erscheinung kommen, oder kann nur der Schein dessen sein, was es sein 
sollte. Als Gesammtbewnßtsein müßte freilich nur dasjenige gelten, was jedes einzelne Glied des Collegiums in 
gleicher Weise durchdringt. Da aber eine derartige Uebereinstimmnng selten augetroffen wird, so ist man durch 
die Noth gezwungen, als den Ausdruck des Gesammtbewnßtseins auch die Ueberzeugung gelten zu lassen, welche 
zum wenigsten von der Mehrheit der das Collegium bildenden einzelnen Personen getheilt wird; nicht aber kann 
das nur in einer Minderheit des Collegiums unzutreffende Bewußtsein darauf Anspruch machen, das der Gesammtheit
zu sein. I n  letzteren Fehler verfällt man aber, wenn man die relative Majorität als maßgebend ansieht, wie
aus folgendem Beispiel erhellt. Kommen bei einem mit neun Richtern besetzten Gerichte vier verschiedene Meinungen 
zur Geltung, von denen drei von je zwei Richtern und die eine von dreien vertreten werden, so könnte das Urtheil 
mit drei Stimmen gegen sechs gefällt werden. Hiernach erscheint der Grundsatz der relativen Majorität kein 
richtiger, und empfiehlt sich dagegen das von dem Entwurf angenommene Princip der absoluten Majorität. Stellt 
sich diese nicht sogleich heraus, so ist sic künstlich zu bilden, und geschieht dieses auf dem im Entwurf angegebenen 
Wege, ohne daß irgend jemandes Ueberzeugung Zwang angethan wird. Die in der Minderheit verbliebenen dem 
Angeklagten nachtheiligsten Stimmen können gar Wohl den ihnen am nächsten kommenden minder nachtheiligen so 
lange zugezählt werden, bis sich eine absolute Mehrheit des Nichtercolleginms ergiebt, indem in dem Nachthei­
ligsten das minder Nachtheilige, wie in dem Mehr das Weniger enthalten ist, und wer das Mehr will, auch zum 
mindesten das Weniger wollen muß.

Der Entwurf räumt nächstdem bei gleich getheilten Stimmen dem Vorsitzenden kein besonderes Gewicht 
ein, denn wenn irgend wo, so muß im Strafverfahren der bisher stets anerkannte Grundsatz, daß im Zweifel die 
mildere Ansicht gelten solle, aufrecht erhalten werden. Bei gleichgetheilten Stimmen ist aber, wenn auch die des 
Vorsitzenden sich unter ihnen befindet, ein sehr entschieden kundgegebener Zweifel vorhanden, welcher nothwendig 
erheischt, daß der dem Angeklagten günstigeren Meinung der Vorzug gegeben werde. Ergeben sich bei der Beur- 
theilnng besondere Gründe für Erleichterung des dem Augeschuldigten gesetzlich zuerkannten Looses, so hat das 
Gericht entweder selbst eine Strafmilderung in den gesetzlichen Grenzen herbeizuführen (Art. 482), oder wenn 
diese in den: einzelnen Falle nicht genügen sollte, wegen Herbeiführung einer größeren Strafmilderung oder wegen 
völliger Begnadigung des durch unheilvolle Verkettung der Umstände zum Verbrechen Getriebenen Kaiserlicher 
Majestät durch den Justizminister Vorstellung zu machen (Art. 483), da es im Sinn der Gerechtigkeit liegt, Jeden
nur nach Maßgabe seiner Schuld zu bestrafen.

Der Freigesprochene kann für den Schaden, den er in Folge unbegründeter strafrechtlicher Verfolgung 
erlitten, Ersatz fordern, und zwar von jeder Privatperson, welche ihn, ohne selbst verletzt oder beschädigt zu sein, 
des Verbrechens bezüchtigte, unter allen Umständen; von derjenigen Person, welche die gerichtliche Verfolgung in 
Folge erlittener Verletzung oder Beschädigung veranlaßt hat, nur im Fall dieselbe dabei nicht gewissenhaft zu 
Werke ging, und endlich von den bei der Sache thätigcn Beamten, wenn er nachzuweisen vermag, daß sie sich 
Bedrückungen haben zu Schulden kommen lassen, parteiisch, nicht gesetzlich oder überhaupt gewissenlos 
gehandelt haben.

Diese Bestimmungen empfehlen sich aus zwiefachen Gründen, und zwar sowohl um den freigesprochenen 
Angeschuldigten nicht in oft sehr bedeutenden materiellen Nachtheil zu bringen, als auch um hiermit ein Schutz­
mittel inehr gegen unbegründete Klagen, wie gesetzwidriges Benehmen der Beamten zu schaffen.

Der aus der Berathung der Richter resultirendc Beschluß muß schriftlich abgefaßt werden und liegt
dem nachher auszuführenden Urtheilc zu Grunde. Sowohl für den Beschluß als für das Urtheil verlangt der 
Entwurf die Angabe der Gesetzesstcllen und der wesentlichen Entscheidnngsgründe, und zwar um deswillen auch 
schon bei ersterem, weil ein derartiger dem Richter auferlegter Zwang ihn nöthigt, den von ihm abzunrtheilenden 
Fall schon bei dem Beschluß sich vollständig klar zu machen und dessen charakteristische Merkmale, ohne deren Er­
kenntnis; die wesentlichen Entscheidnngsgründe sich nicht angeben lassen, sich zum vollen Bewußtsein zu bringen. 
Wird die Bekundung dieses Bewußtseins nicht ausdrücklich gefordert, so wird der Richter sich nicht selten mit
allgemeinen Vorstellungen begnügen,' von denen er annimmt, daß sie ihn nicht täuschen werden, und daß ihre
Nichtigkeit sich bei Anfertigung des Urtheils nachträglich wird Nachweisen lassen (Art. 495).

Nachdem zuvor schon der Beschluß in öffentlicher Sitzung eröffnet worden, wird auch an einem hierfür 
zu bestimmenden Tage das Urtheil den Betheiligten bekannt gemacht, um ihnen dadurch Gelegenheit zu geben, 
auch die Ausführung der Entscheidnngsgründe kennen zu lernen.

Bei dem Verfahren gegen Abwesende und Flüchtige unterscheidet der Entwurf in zweckmäßiger Weise 
zwischen dem Verfahren, welches hei schwereren und demjenigen, welches bei leichteren Vergehen zu befolgen ist. 
Die Erfolglosigkeit der meisten Ausmittelnngsversnche vermöge Aufrufs in den Zeitungen, der damit verbundene 
Arbeits- und Kostenaufwand geboten eine möglichste Einschränkung derselben, und tritt daher nur in den ersteren 
Fällen die Auömittelung dnrch die öffentlichen Blätter ein, während in den übrigen Fällen das Gericht sich blos 
ans eine Bekanntmachung in der Gouvernementszeitung beschränken kann (Art. 522). Als wirksamstes M ittel, 
die Gestellung des Angeschnldigten vor.Gericht zu bewirken, ordnet der Entwurf die Beschlagnahme seines Ver-



! ^  r ^ ! ' Noth seu> Erschemc» vor Gericht zu veranlassen; ein M itte l, das aber auch nur
m du, seltcneicii F a lle s  und zwar Wohl nur bei geringeren Vergehen mit Erfolg gekrönt sein durfte, weil nur 
hier der Srachtherl der Strafe für den Angeschnldigten ein geringerer ist, als die Vcrniögcnsbcschlagnahme.
n -r  rr '  ̂  ̂ Anklage von Staatswegen durch den Staatsanwalt erwähnt wurde tr iit
d cselbc m emzelnen Fallen zu Gunsten der Privatanklage zurück; es geschieht dies in Fällen, in welchen 

p " ^ r c h c  ^  ^  Fannlrenehre des Verletzten alterirt lvnrde, weil sich diese Verletzungen ihrer Statur 
nach durch die Public,tat, die sic durch die öffentliche Anklage erlangten, steigern würden.' Es sind dies 
du sogeimmiten Aiitragsvcrbrechcn, die u, zwei Kategorie» zerfallen: die nicht vergleichbaren und die vergleich- 
Laren D,c ersteren berühren Verbrechen und Vergehen, die der staatliche» Anklage und Verfolgung ihrer Natur 
nach wohl nntcrliegcn mußten, wenn nicht eben jene oben angedenteten höheren Rücksichten davon abhielten Sind 
Verl Niten khrlvatanklage selbst gehoben, so hören selbstverständlich alle Verpflichtungen des Staates den,
^rrlitzten gegenüber auf, und hat demgemäß der Staatsanwalt zur gerichtlichen Verfolgung nnd Beweisfnbrnna 

de,, vergleichbareii AntragSverbrechen dagegen tr it t  der Staat ganz von seinen, Anspruch, sie der
Bestrafung e gegenznfnhrcn, dreil d,e Vergehen, nn, die es sich hier handelt, zu geringer Bedcntnna 
erne amtliche Verfolgung zu erheischen. Hier tr it t  der Priva.anklägrn ganzen die S t L  des Staa!sanwalw 
er giebt h ,^  nicht allen, d,c Anregung, sondern hat auch die ganze Verfolgung nnd Beweisführung zn über 

Staat hat bei denselben, wie keinen Grund zur Anklage, so auch von sich ans k e ü w n ^
V v  ^ » !Ä " 'k ^ r  - i, a-' Zurücknahine der Anklage bis zur Vollstreckung des Urthcils statthaft und 

g ilt das Nichterschemeii des Verletzt-» „ ,  der zur Verhandln,ig angcsetzten Tagfahrt für einen Verzicht auf die­
se be. T o rdnungs inaß igen  ^gerhandlniig hat stets ein Sühneversnch vorherzngchen.

D cr Beschädigte, sofern er nicht Privatankläger ist, kann sich dem Strafverfahren znn, Zwecke der 
^-rsolgnng seiner Entschadlgnngsansprüchc anschließen, nnd ist dieser Anschluß „ach dein Entwurf auch „och in
den L e Ä  v 7 ' ' " ' ' ?  Diese B-stin,.,.,...q rechtfertigt sich dadurch, daß es einerseits nnbilttg e rKen
den geschädigten, wenn er von dem Anhang,gwerdc» der Sache ans irgend welchen Gründen keine Kenntnis!
sn-'r /  ° r?  E-erhandlnng aber erfuhr, m it seinen begründeten Schadenersatzansprüchen in den
spatcicn Stadien des ProcesseS, — die ihn, Wohl mcist genügen würden, seinen ohnehin wenig coniplicirten An- 
sprnch anznl'ringcn und dnrchznf,ihren, —  abznwciscn; andererseits aber daraus eine Verschleppung der Sache 

in "dem^sie sich bchndct. ^  Beschädigte die Vcrhandlnng in dem Stadinn, anfzunehinen verpflichtet ist,

Von der Anfechtbarkeit der Entscheidungen der Collegialgerichte.
c^ u,- . Collegialgerichts erster Instanz können von dem Angeklagten, den, Privatankläger dein B e ­
schädigten, der sich dem Strafverfahren angeschloffcn hat, sowie von der Staatsanwaltschaft mit der'Berufung 
krkt ^  allcndlichen Urtheile des Bernfnngsgerichts ist nur die Nichtigkeitsbeschwerde statt-

r r- benennt die gegen Endnrtheile znlaftigen Rechtsmittel: Bernfnng nnd Nichtigkeitsbeschwerde 
gleichviel ob sie von der Staatsanwaltschaft oder einer anderen dazu berechtigten Person crgrifscn" werden Eine 
nntcischcidciire ^czcichnnng, wie im französischen Recht durch „o ,,Position," oder wie in der russische» Crinnnal- 
prreeßordnnng durch „nporeerg-fl erschien nnnöthig, da das Rechtsmittel in der Hand der Staatsanwaltschaft 
s ,r not t  v s-ui- Rat,,r verändert, aber auch unansfuhrbar, da die deutsche Ncchtssprachc keine Ausdrücke 
^ rt, welche den ^egriff der Bcrnfung und der Nichtigkeitsbeschwerde ebenso vollständig und gcnan wiedergebcn 
Sowoh °PP»-,t,°n  wre n p E o r i .  würden, in unsere Rechtssprache übertragen, „n r den nnterstellten Be riss 
L k r L r l i E  H llf !  ä n L e k  U'-Zuftiedenheitserk-ärnng gleichkommen, nicht aber auch die Anrn^.n !

s abgesehen von den oben angeführten Gründen und NM der Mißdeuluiia vorm-
.'engen, Konten die Rechtsmittel m der Hand der Staatsanwaltschaft etwas anderes, als in der der anderen 
dazu berechtigten Personen, dre gleiche Bezeichnung beizubehalten sich veranlaßt gefunden, weil nach den vrovinriellen 
CruninalproceEmdttimgen deni otirmmn irKm zeither nur ein gleichnamiges Nechtsmittel mit dem Angeklagten zu- 
gestanden wordeii ist. -Las nun die Znlasstgkeit der Nechtsniittel aii sich betrifft, die in dem Entwurf angegeben 
worden, so war die Commisston sich dessen wohl bewußt, daß dieselbe bei dem ans Mündlichkeit gegründeten Ber-
^ . 7 ' n  7 '  - 7 7  wird, da sich der Gesammteindrnck der vor­
dem Unterrlchter gepflogenen Berhandlungen, welcher die unterrichterliche Ueberzeugung von der Schuld
bestimmte, nicht wiedergeben läßt, und somit der Oberrichter die Nichtigkeit des unterrichterlichen Ansspruches

die unterrichterliche Ueberzeugung nicht mit dem thatsächlichen S toff der
^eweisrerhandlung vergleichen kann; aber da man, trotz dieser Bedenken, das Institu t der Berufung in 
^ 7 7 7 7 ^  7  7 "  Slchernngßmittels überall beibehalten hat, nnd sich die Bernfnng in der Praxis
(..eonhardt. die Instizgesetzgebung des Königreichs Hannover, vierte Auflage 1859) viel besser bewährt

7 7 7 7  ^ 7  7  es theo^tisch motivirt werden könnte, so hielt sich die Commission verpflichtet, von 
iesen Bedenken abzusehen, und den Gründen Rechnung zu tragen, welche dieses Institu t zum Schutze des An- 

^rzrelnng eines möglichst zutreffenden Straferkenntnisses fordern. Erschien soinii die S ta tt- 
hastigkelt der Berufung an stch gerechtfertigt, so konnte die Ausdehnung derselben auf alle Urtheile erster Jnstanr
nicht vermieden werden, da dieselben Gründe, welche für dieses Institu t in minder schweren Straffällen anerkannt

7  7  7  l e e r e n  ins Gewicht fallen müßten. Es fragte sich nur, ob die gemeinrechtliche
Auftastung, welche dieses Rechtsmittel nur zum Schutze des Angeschuldigten verordnet, also eine i-eboimmtio in
w ^  ,d-m Entwürfe berücksichtigt werden sollte, oder die Gemeinschaft der Berufung ansznsprcchen
7 7  il-n- m 7  7 !  ^ 7 7 " ^  7 "  beinelnen Rechte in Widerspruch, indem es dem oMeiuni Ü86i, dem
effentlichen Ankläger, in allen Fallen die Appellatioii gestattete. Som it muß die in dem Entwurf durchqeführte
Waffengleichheit  ̂ logisch, anderntheils rechtshistorisch wohl begründet ai-gesehen werden (Art.
s e R e 7 7 ^ iä  7 " "  Angeschnldigten selbst, als auch, wenn er minderjährig ist, von
l ^ 7  7 7 7 s  7  er abwesend, von seinen nächsten Angehörigen eingelegt werden, und erscheint

n ^  7  Re m dem Art. 574 verordnete Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht immer
die ungünstigen Folgen der Berurtheilung abzuwenden vermöchte (Art. 565). S tirb t der Verurtheilte, bevor das Ur-



theil rechtskräftig geworden, so kann die B e ru fu n g  hinsichtlich des Entschädigiingspunktes auch von seinen Erben  einge­
legt werden, weit sie es gerade sind, die von demselben direet betroffen werden. I n  gleicher Lage befinden sich die 
eventuell für ha ftba r  Erklärten. T e r  N eciprocitä t  wegen endlich m ußte  ein gleiches Recht dem P rivatank läger ,  
dem Beschädigten, sowie deren E rben zugestanden werden (A rt .  5 6 6 ) .

Z u r  Abfassung der Beruftlngsschrift  ist dem inhaftir ten  Angeschuldigten, in eonseqnenter D urchführung
einer möglichst vollständigen Vertheidignng, von A m tsw egen ein Nechtsbeiftand zu bestellen (A rt .  5 6 7 ) .  B e i  A n ­
gabe neuer B ew e ism it te l  sind zugleich die Thatsachen bestimmt anzugeben, zu deren Beweise sie dienen sollen,
um dem B erufungsgerich t die Gelegenheit zu geben, deren Erheblichkeit vor der etwaigen Nachgabe zu prüfen und 
dadurch die V erhandlung vor unnützen W eite rungen  zu bewahren (A rt .  5 7 0 ) .  D ie  M itangek lag ten ,  so wie die 
G egenparte i sind von jeder eingelegten B e ru fu n g  unverzüglich zu benachrichtigen, um  denselben die V orbereitung 
zur Anschließung, resp. zu den G egenausführungen  binnen der gesetzlich dafü r  gesteckten F r is t  zu ermöglichen (A rt .  
5 7 5 ) .  I n d e m  das Gesetz das Endnrthe il  des Ilnterrichters im m er a ls  ein gerechtes ansehen m u ß ,  durfte  den 
B etheil ig ten  der Rücktritt von einer eingelegteil B e ru fu n g  jederzeit gestattet werden, da die B e ru fu n g  eben nu r  
eine ausnahm sweise V ergünstigung fü r  ihn ist, um  die B e p rü fn n g  seines abweichenden M e in e n s  der O ber ins tanz  
vorzulegen. A u f  diese W o h l th a t  des Gesetzes m uß nun selbstverständlich auch der Betheilig te , zu dessen Gunsten 
sie verordnet worden, verzichten können, sobald er sich nachträglich von der Gerechtigkeit des U rthe ils  überzeugt. 
Eine Zurücknahme des Verzichts schien um  deswillen unzulässig, weil das  bereits nach der Ansicht des Gesetzes 
materiell gerechte Urtheil  durch den Verzicht zum formellen Rechte fü r den S t r a f f a l l  geworden ist (A rt .  5 8 0 ) .  
D e r  Verzicht auf die B e ru fu n g  seitens des Angeklagten üb t selbstverständlich keinen E inflnß auf das Recht der 
M itangek lag ten ,  die sich der B e ru fu n g  angeschlossen haben, da ihre subjectiven Z w eifel gegen die Gerechtigkeit 
des U rtheils  durch die gegentheilige Ueberzengung eines D r i t t e n  nicht gehoben werden (A rt .  5 8 1 ) .  D e m  S t a a t s -  
anwalte  m ußte  eonseqnenter Weise der Verzicht auf die B e ru fu n g  gleichfalls zugestanden werden, der a lsdan n  fü r  
die gesammte S taa tsan w a ltsch a f t ,  welche a ls  eine E inheit  erscheint, bindend ist. D ie  F r is t  für die Anzeige dieses 
Verzichtes fü r den S t a a t s a n w a l t  des Collegialgerichts erster In s tan z  beschränkt der E n tw u r f  dagegen auf die Z e i t  
bis zur Abseudung der S ache  an das  B eru fung sger ich t ,  weil von diesem Zeitpunkte an die fernere B e tre ib ung
der Sache  seinen H änden  entzogen und dem S t a a t s a n w a l t  des B erufungsger ich ts  übergeben wird (A rt .  5 8 2 ) .

D a  durch die Anfechtung des Urtheils  durch die eine P a r t e i  dasselbe auch fü r  die G egenparte i,  die mit 
demselben zufrieden ist, in F ra g e  gestellt wird, so m uß der gleiche A ppara t ,  welcher der erstereu zum Angriff zur 
V erfügung  gestellt w urde, auch der anderen zur Anfrechterhaltnng des angegriffenen Urtheils  zu Gebote  stehen. 
D e r  E n tw u r f  gestattet daher der G egenparte i  nicht allein G eg e n a u s fü h rn n g e n ,  sondern selbst das  V orb ringen 
neuer Thatsachen oder B ew eism itte l  (A rt .  5 8 3 ) .  Nach Eingang  der S ache  in dem B erufungsgerich te  unterliegt 
sie dort zuerst einer vorläufigen P rü f u n g  (A rt.  5 8 9 / ,  da  es sich Wohl oft ereignen kann, daß die zur U n ter­
stützung der Beschwerdepuukte aufgeführten Thatsachen offenbar frivol oder unerheblich, oder ungehörig erscheinen,
oder daß u n r  Rechtsfragen der Entscheidung unterstellt werden, wie beispielsweise, falls lediglich die S c h lu ß fo l­
gerung des Unterrichters aus  dem von ihm erbrachten Beweise , oder aber n u r  eine unrichtige Zumessnng der 
S t r a f e  den Gegenstand der B e ru fu n g  bildet (A rt .  5 9 0 ) .  I n  allen diesen F ä llen  w äre  die förmliche öffentliche 
V erhan dlung  gegenstandslos, und empfiehlt sich daher die B es t im m u n g ,  d aß ,  analog dem V erfahren  vor den: 
Collegialgericht erster In s ta n z  zur B enrthe i lung  einer eingcgangenen S tra fsa c h e ,  auch die B e ru fu n g  einer vor­
läufigen P rü f u n g  in berathender S itzung unterzogen werde, um  die Gelegenheit zu b ie ten , über den weiteren 
G an g  des V erfahrens  nach Erfo rdern iß  des F a l le s  A nordnung zu treffen (A rt .  5 8 9 ) .  F in d e t  das  B e ru f u n g s ­
gericht hierbei, daß hinsichtlich einzelner Thatsachen eine neue B ew eisau fnahm e oder deren W iederholung nothwen- 
dig wird, so setzt sie zu den: B e h u f  eine T a g fa h r t  an. Beiden  P a r te ie n  steht es in solchen F ä llen  frei, außer 
den gerichtlich geladenen, auf eigene Kosten auch andere A nsknnftspersonen, deren Ladung von dem B e ru f u n g s ­
gerichte nicht angeordnet worden, in der T a g fa h r t  zu gestellen. B e i  der oft großen E n tfe rnun g  vom B e r u f u n g s ­
gerichte und den mangelhaften C om m uniea tionsm itte ln  konnte die Anwesenheit der Betheilig ten bei der H a u p t ­
verhandlung nicht unbedingt gefordert werden, und ist es ihnen daher un ter Umständen gestatte t , sich durch einen 
Vertheidiger vertreten zu lassen (Art. 5 9 6 ) .  I n :  klebrigen regelt sich das V erfahren  vor dem B erufungsgerich t  
in derselben Weise, wie das  vor dem Collegialgerichte erster I n s ta n z ;  auch hier herrscht Oeffentlichkeit und M ü n d ­
lichkeit, in besondern Fällen  die obligatorische Vertheidigung ::. s. w. D ie  in der B ernfungsschrif t  und in der
Entgegnung gestellten A nträge  bilden die G renzen der V erh an d lu n g ,  da das I n s t i t u t  der N echtsnü tte l auf  der 
G ru n d lag e  des den ganzen E n tw u r f  beherrschenden Anklageprincips aufgcbaut ist. D ie  Thätigkeit  des B e r u f u n g s ­
richters hat sich deninach da rau f  zn beschränken, die B eg rü n d u n g  des P a r te ian g r i fs s  gegen das  E n dnrth eil  in der 
von der P a r t e i  in der B ernfungsschrif t  angezeigten Richtung zu beprüfen, und der G egenparte i in gleicher R ich­
tung gleiches Recht angedeihen zu lassen (A rt .  6 0 4 ) .  Eine A usnahm e  jedoch hiervon findet in denjenigen F ä llen  
s ta t t ,  in welchen sich ergiebt, daß das  Collegialgericht erster In s tan z  über einen S t r a f f a l l  erkannt ha t ,  der nicht 
seiner Gerichtsbarkeit un terlieg t;  das  Berufungsgerich t beseitigt dann, auch ohne daß die B e ru fu n g  sich ans diesen 
Anfechtungsgrnud stützte, das  Urtheil sam m t der demselben vorausgegangeuen Untersuchung, und zwar weil in: 
fraglichen Fa lle  gar kein vollgiltiges Urtheil vorliegt, dasselbe nichtig ist (A rt .  6 0 5 ) .  H eb t  das B erufungsgerich t 
ein Urtheil wegen Unzuständigkeit des erkennenden Gerichts auf, so hat es in der S ache  kein Erkeuntniß zu fällen, 
sondern sie nach ihrer Hingehörigkeit zu verweisen, da dem Angeschuldigten keine In s ta n z  entzogen werden 
darf (A rt .  6 1 0 ) .

W erden  Verstöße gegen die Vorschriften fü r das V erfahren  in der H aup tverhand lnn g  zun: Gegenstände 
der B e ru fu n g  gemacht, so sind sie an s  dem Sitznngsprotokolle nachznweisen (A rt .  6 0 6 ) .  I n  den Artikeln 5 1 4  
und 5 1 5  des E n tw u r fs  wird für den I n h a l t  der Sitzungsprotokolle vorgeschrieben, daß sich die Beobachtung der 
Vorschriften, deren Verletzung Nichtigkeit des Urtheils  zur Folge  haben könnte, a n s  denselben ersehen lassen müsse, 
ferner auch den P a r te ie n  gestattet, die Feststellung einzelner V orgänge in: Protokolle zur W a h ru n g  ihrer Rechte 
zu verlangen. D a  nun nach den: Anklageprineip die Geltendmachung der F eh ler  des Unterrichters den: Ermessen 
der P a r t e i  anheimgestellt bleibt, und jeder Verstoß durch Verzicht der P a r t e i  geheilt werden kann, so m ußte  diese 
Geltendmachung oder der Verzicht auf dieselbe in: Protokolle vermerkt werden , da  dieses die einzige G ru n d lag e  
fü r  die B enrthe ilnng  richterlicher H and lungen  abgeben kann. D iese B estim m ung erschien aber zudem noch besonders 
durch das S t r e b e n  nach einer unverzögerten Instizpflege, wie nach materieller W ah rh e i t  geboten; denn einerseits



konnte ein Verstoß, der noch in der Hanptverchandlnng gerügt worden, ohne Weiterungen beseitigt werden, während 
er später leicht ein kostspieliges und langwieriges Verfahren benöthigte; andrerseits aber stand zn befürchten, daß 
eine wiederholte Beweisaufnahme den Thatbestand nicht in seiner ursprünglichen Frische und Vollständigkeit 
reproduciren würde.

D a s  Urtheil des Berufungsgerichts gelangt zur Vollstreckung an das Collegialgericht erster Instanz, 
welches das angefochtene Erkenutniß gefällt hat, weil die Vollstreckung nur  als ein T he il  des bei letzterem verhan­
delten Rechtsstreits (Art. 6 1 1 )  gedacht wird.

Unabhängig von der B erufung ist den an einer Sache Betheiligten gegen richterliche Verfügungen die 
Beschwerde gestattet. I m  Interesse rascher Erledigung der Strafsachen erschien es geboten, die einzelnei? Fälle, 
in denen die Beschwerde statthaft, möglichst beschränkt, genau im Gesetz zu präcisiren (Art. 6 1 2  u. 61 3 ) .  D ie  
Beschwerdegründe zerfallen in zwei Kategorien: processualische Mißgriffe und Ordnnngswidrigkeiten durch 
Verzögerung oder Verweigerung der Justiz, welche beide trotz ihrer inuereu Verschiedenheiten am zweckmäßigsten 
zusammen zu behandeln waren, da auch die auf letztere gegründeten Beschwerden nicht allein aus Genugthuung, 
sondern meist zugleich auf Abhilfe eines noch dauernden Nachthcils gerichtet sind, somit mit ersteren zum großen 
Theil denselben Zweck verfolgen, dann aber auch dieselbe Oberbehörde über beide Beschwerden zn entscheiden hat 
(Art. 61 3 ) .  F ü r  das Anbringen der Beschwerde gelten die analogen Bestimmungen der Berufung . Z u r  Begründung 
der Beschwerde dürfen keine Thatsachen vorgebracht werden, deren Geltendmachung nicht bereits versucht worden 
(Art. 6 2 0 ) ;  eine Bestimmung, die sich auf gemeines wie Provinzielles Proceßrecht gründet, und sich zur Beseitigung 
der meisten Beschwerden empfiehlt, welche viel leichter und einfacher auf Gegenvorstellungen der P a r te i  vom 
Unterrichter zurechtgestellt werden können, als später durch das Obergericht. B on  der Behörde nicht abgestellte 
Beschwerden gelangen immer an dessen Oberbehörde, und hat das Untergericht denselben seine Erklärung, so wie 
die bei ihm etwa von dem Gegner des Beschwerdeführers verlantbarte Gegenausführung bciznlegen, damit deren 
Verhandlung möglichst beschleunigt werde (Art. 62 1 ) .  D a  die Verhandlung^ der Beschwerde öffentlich, so 
durfte auch dem Betheiligten gestattet werden, entweder selbst zu erscheinen oder sich durch Bevollmächtigte vertreten 
zu lassen, um etwaige mündliche Erläuterungen vorzubringen. D ie  Aufstellung eines Vertheidigers von Amtswegen 
erschien dagegen nicht statthaft, weil eine richterliche Verfügung, die der Beschwerde zn Grunde liegt, das fernere 
Schicksal des Angeklagten nicht wesentlich bedingt, somit kein G ru n d  für eine uothwendige Vertheidignng vorliegt 
(Art. 62 3 ) .  Gegen die Entscheidung über die Beschwerde kann im Interesse einer möglichst raschen Justiz  kein 
weiteres Rechtsmittel nack-gegeben werden, und ist für das Interesse der P a r te i  Wohl schon genugsam gesorgt, 
wenn ihr gestattet wird, eine zweimalige P rü fung  derselben Thatsache herbeizuführen (Art. 628) .

Gegen allendliche Urthcile steht den Personen, die zur B erufung  berechtigt sind, die Nichtigkeitsbeschwerde 
unter folgenden Umständen zu. D e n  Bestimmungen über die Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde liegt die 
Absicht zu Grunde, dieses Rechtsmittel auf die Fälle wirklichen Bedürfnisses zu beschränken. A us diesem S treben  
ging die Vorschrift des Art. 6 3 0  hervor, welche die Nichtigkeitsbeschwerde der P a r te i  verwehrt, falls sie die B e ­
rufung verabsäumt hat, und das Urtheil erster In s tanz  durch das B ernfungsurtheil bestätigt wird; denn wie schon 
erwähnt, wird durch den Verzicht auf das der P a r te i  zuständige Rechtsmittel der B erufung  das dem Gesetz nach 
materiell gerechte Urtheil auch zum formellen Rechte.

Anders gestaltet sich aber der F a l l ,  wenn die P a r te i  einen Nichtigkeitsgrund zwar durch die B erufung 
geltend zu machen versuchte, das B ernfungsurtheil  jedoch die Entscheidung des Unterrichters aufrecht erhielt. Zwei 
gleichartige Sprüche in derselben Sache liegen hier vor, und scheint durch sie die genügendste G arantie  für ein 
gerechtes Urtheil geboten, somit der von dem Berufungsgerichte nicht anerkannte Nichtigkeitsgrnnd zur Begründung 
einer Nichtigkeitsbeschwerde nicht geeignet (Art. 631 und 632) .  D ie  einzelnen Nichtigkeitsgründe führt der Ent- ' 
Wurf im Art. 6 3 6  so genau als möglich auf, um dadurch dem S t r e b e n ,  die Anzahl derselben ans das M a ß  
des wirklichen Bedürfnisses zu reduciren, gerecht zu werden, und die Peripherie derselben so bestimmt vorzuzeich­
nen, daß jenes S t re b e n  in pn-axi nicht vereitelt werde. D ie  einzelnen Nichtigkeitsgründe sind:

1) Verletzungen so wesentlicher Voraussetzungen der Nechtsbeständigkeit jedes strafrechtlichen V er­
fahrens und Urtheils, daß sie eine absolute Nichtigkeit erzeugen;

2) Verletzungen solcher Förmlichkeiten, welche von wesentlichem Einstusse auf die Sache bei deren 
Lage gewesen sind, und endlich

3) Verstöße gegen den klaren S i n n  des Gesetzes.
Maßgebend für diese Nichtigkeitsgründe war einerseits das S treb en  nach möglichst gerechten Entschei­

dungen, anderutheils aber die Erzielung einer einheitlichen Rechtspflege und einer auf dieser Grundlage zu bewerk­
stelligenden Fortbildung des Rechts in der P rax is .

D ie  Verhandlung der Nichtigkeitsbeschwerde findet nach denselben Regeln statt, wie die der B erufung . 
W ird  ein Urtheil gänzlich oder in einzelnen Theilen aufgehoben, so hat der Cassationshof die Sache entweder an 
das Gericht, welches das aufgehobene Erkenutniß gefällt ha t ,  oder an ein anderes Gericht derselben In s tanz  in 
den O stsee-Provinzen zur Wiederholung des Verfahrens von derjenigen gerichtlichen Handlung an, welche die 
Aufhebung des Urtheils begründete, zu übergeben, da es billig erscheinen m uß, den Äugeschuldigten nicht von 
Behörden benrtheilen zu lassen, welche weder seiner Ind iv idua li tä t  gebührend Rechnung zu tragen, noch bei ihrer 
Unkenntniß der localen Verhältnisse die Thatumstände des speciellen Falles  zu erfassen vermögen (Art. 651).

D a s  Einstellungserkenntniß entscheidet definitiv, wie jedes Urtheil im Untersnchungsproceß, nämlich unter 
dem Vorbehalte neuer Aufklärung, die F rag e ,  ob nach dein vorliegenden S to ffe  eine Anklage zulässig ist oder 
nicht; mithin hat der Antrag auf Wiederaufnahme des eingestellten S tra fverfahrens  den Charakter eines Rechts­
mittels, und ist daher füglich an diesem O r t e  abzuhandeln.

D ie  G ründe der Wiederaufnahme des S tra fve rfah rens  beschränkt der E n tw urf  in billiger Rücksicht auf 
den außer Verfolgung gesetzten Äugeschuldigten, und tr i t t  sie daher nur ein: 1) wenn die Einstellung wegen 
mangelnden Antrages des Privatanklägers erfolgte, oder 2) von der Entscheidung gewisser Vorfragen durch die 
Civil- oder geistlichen Behörden bedingt w ar;  3) wenn neue Beweismittel von solcher Erheblichkeit vorgestellt 
werden, daß sie das Bedenken, welches früher die Einstellung veranlasse, beseitigen, und schließlich 4) wenn sick- 
ergeben sollte, daß die Einstellung durch ein Verbrechen des Angeschuldigten oder einer dritten Person (falsches 
Zeugniß, Fälschung oder Bestechung) herbeigesührt wurde.

D a  nun sowohl die Erheblichkeit der Beweism itte l,  wie auch das angebliche Verbrechen selbst, von



dem Angeschuldigten augestritten, oder aber gegen diese von demselben ebenso erhebliche Entlastniigsbeweise beige­
bracht werden können, so ordnet der Entwurf aus Billigkeit gegen den Angeschuldigten, wie auch zur Klärung des 
coucreten Falles, das vorgängige Gehör desselben vor Fällung der Entscheidung an (Art. 657).

Auch das durch ein rechtskräftiges Erkeuutuiß beendete Strafverfahren kann unter besonderen, im Gesetz 
genau zu präcisireuden Bedingungen wieder aufgehoben werden; Bedingungen, die um so enger zu begrenzen sind, 
als das Ansehen der Strafjustiz entschieden darunter leidet, wenn Enderkenntnisse mit leichter Muhe nach Jahren 
wieder umgestoßeu werden können; die Wiederaufnahme sott sich daher nur auf Thatsachen stützen können, durch welche 
die zeitherige Grundlage des Erkenntnisses erschüttert wird (Art. 660). Selbstverständlich ist hierbei der Antrag 
ans Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen ein freisprechendcs Erkeuntniß nur bis zum Eintritt der Ver­
jährung zulässig. Der Antrag geht an den Cassationshof, der, falls er denselben für begründet erachtet, die 
Sache zur ordnungsmäßigen Verhandlung und Aburtheilung dem zuständigen Gerichte übergiebt. Eine Ausnahme 
des gewöhnlichen Verfahrens tritt dann nur für den besondern Fall ein, daß es sich um die Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens gegen einen unrechtfertig Vcrurthcilten handelt, und dieser entweder schon verstorben ist, oder, 
nachdem er selbst die Wiederanfnahme beantragt hat, verstirbt, indem in solchen Fällen die Vertheidignng obliga­
torisch wird, und rechtfertigt sich diese Bestimmung aus der Uebcrzengnng, daß die Wiederherstellung des Anden­
kens eines unschuldig Verurtheilten nicht allein im Interesse der Verwandten des letzteren, sondern auch im Interesse 
der Gerechtigkeit liegt (Art. 667).

Bon der Vollstreckung der Strafnrtheile.
Freisprcchende Erkenntnisse sind sofort nach Eröffnung des Urtheilsbeschlnsses vollstreckbar; denn der 

Grund der Verhaftung, des Verdachtes, daß das Verbrechen durch den Angeschuldigten begangen wurde, ist für 
das Gericht von jenem Zeitpunkte an vollständig beseitigt; bei verurtbcilenden Erkenntnissen dagegen ist die Voll­
streckbarkeit regelmäßig durch die Beschreitung der Rechtskraft, d. H. durch den Zeitpunkt bedingt, von welchem 
an das Urtheil durch ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr abgeändert werden kann, um den Angeklagten dieses 
seines Rechtes nicht verlustig zu erklären. Aber auch rechtskräftige Urtheile sind unter Umständen nicht sofort 
vollstreckbar, und zwar wenn cs sich dabei nm eine besondere Strafe oder nm eine Strafmilderung handelt, die 
nur mit Allerhöchster Genehmigung vollzogen werden können, wo dann diese selbstverständlich früher einzuholen 
ist (Art. 676).

Stellen sich der Vollstreckung eines Urtheils Hindernisse entgegen, oder ergeben sich in Bezug auf den 
Inhalt des Urtheils Zweifel oder Bedenken, so ist darüber die Entscheidung des vernrtheilcuden Gerichts einzu­
holen, damit dieses das Hinderniß durch etwaige Strafumwandlung, sowie die Zweifel und Bedenken hebe, weil 
eiuestheils die Möglichkeit der Strafzumessung, anderntheils die vollste und unangezweifelte Gerechtigkeit der Strafe 
das Wesen einer wirknngsreichen Strafjustiz bedingen (Art. 689). Wird ferner durch eine sogleich eintretende
oder mnmterbrochene Vollstreckung einer erkannten Freiheitsstrafe der Nahrungsstand oder der Unterhalt der Fa­
milie des Verurtheilten gefährdet, so liegt es wiederum nicht im Sinne der Gerechtigkeit, unbedingt den sofor­
tigen Eintritt der Vollstreckung oder ihre ununterbrochene Dauer zu verlangen. Die Strafgesetze bestimmen ihrer 
Nalnr nach für gewisse Kategorien von Verbrechen gewisse Strafen, ohne auf die Individualität des zu Bestra­
fenden gebührende Rücksicht nehmen zu können, weil die einzelnen Fälle in ihrer Mannigfaltigkeit nicht zu über­
sehen, mW daher nicht durch das Gesetz zu beherrschen sind. Diese Lücke hat nun der Richter im coucreten Falle 
zu ergänzen die uuabwcisliche Pflicht; er hat daher dafür Sorge zu tragen, daß den Verurtheilten die Strafe
nicht härter treffe, als der Gesetzgeber voransgesehen, und er selbst bei Zumessung der Strafe beabsichtigte, und
zwar namentlich, daß durch die Bestrafung des Schuldigen nicht zugleich auch der Nahrungsstand oder der Unter­
halt der unschuldigen Familie desselben gefährdet werde. Die zeitherige Prapis in diesen Provinzen hatte die 
Abstellung solcher Uebelstände in das Ermessen der Administrativ-Autoritäten gelegt, und von diesen den Aufschub 
und die ^Heilung der Freiheitsstrafen abhängig gemacht. Diese Prapis war aber mit dem Grundsätze, daß die 
Prüfung der gegen den bestimmt vorgezeichneten Epecutionsmodus vorgebrachteu Einreden nur dem nrtheilenden, 
und nicht dem vollziehenden Richter gebührt, nicht vereinbar, weil diese Prüfung auch zu einer Aenderung des 
vorgezeichneten Epecutionsmodus führen dürfte, und erscheint um so mehr unzulässig, als der Entwurf die Admi- 
nistrativbehördeu sich nur auf Requisition des mit der Urtheilsvollziehnug betrauten Staatsanwaltes bei der Epe­
cution von ^Ltrafnrtheilen bethätigen läßt. In  Erwägung dieser Gründe wurde daher die Genehmigung einer
Befristung oder der Theilung des Vollzuges in der Regel dem Ermessen des Richters anheimgegeben, und nur
ausnahmsweise dem Staatsanwalt gestattet, einen kurzen Aufschub von nicht über vier Wochen zum Antritt der
Verbüßnng einer Freiheitsstrafe zu bewilligen (Art. 690).

Bei Vollziehung der Todes- oder einer ändern Strafe, welche die Bedeutung des bürgerlichen Todes
hat, begleitet ein Geistlicher den Verurtheilten auf dem Wege znm Nichtplatz und verharrt bei ihm, nm ihm die 
Tröstungen und Ermahnungen der Religion zn bringen, und findet diese Bestimmung ihre Begründung einerseits 
in dem muthmaßlich bis zum letzten Augenblicke obwaltenden Bedürfnisse des Verurtheilten nach den Tröstungen 
der Religion, andererseits in der Würde des Seelsorgers, welche nicht gestattet, daß er den seines geistlichen 
Beistandes Bedürftigen vor der Urtheilsvollstreckung verlasse (Art. 694).

Bo» den Gerichtskosten.
Der Kostenaufwand, den jede Gerichtshaudlung unter Umständen ursacht, ist, so lange kein unterliegen­

der oder schuldiger Theil im Proceß gedacht werden kann, d. H. so lange kein Urtheil vorliegt, von demjenigen 
zu tragen, der die fragliche Handlung provocirte. Is t dagegen dieser Zeitpunkt eingetreten, das Urtheil gespro­
chen, so wird, da Jedermann verpflichtet ist, den durch eine verübte widerrechtliche Handlung oder Unterlassung 
genrsachten Dchaden zn ersetzen, der Unterliegende oder Schuldige in demselben anzuhalten sein, auch die durch 
das gerichtliche Verfahren genrsachten Kosten, weil durch die widerrechtliche Handlung oder Unterlassung bedingt, 
der Gegenpartei zu ersetzen. Im  Strafverfahren aber ist die Gegenpartei der Staat, welcher das öffentliche Jn- 
teresse zn wahren hat und die geeigneten M itte l und Wege zur Herstellung der verletzten Rechtsordnung bieten 
muß. Is t es aber der Staat, welcher das Strafverfahren einleitet, so wird er obigem zufolge auch die Kosten



uu Lauf- d-s Pr-ceff-s veranlaßt, ausl°g-„ und sich, nachdem das Eudurtbeil 
,ss V ,  entschieden baden wnd, angelegen sein lassen müssen, die in, Laufe des Pro-

eesses vorgclegtcn trösten von dem Lerurtbcilten wieder einznziehcn. Ans den angeführten Gründen bestimmt
G v s > gesetzlichen Kostenersatzansprüchett schon in, Laufe des Processcs ans Anwcisnna des
Gerichts vvii dc,i Kr-,Srentei-i, g-nngt werden innssc. Diese Bcstimmnng erschien, abgesehen von obiger Dednc
üon IM  Interesse einer guten Crinnnalrechtspflege gcboteii; denn die Praxis in diesen Provinzen bestätigt die 

ifahrung, daß Privatpersonen hansig nut äußerst wichtigen Mitthcilnngen znrückhalte», weil sic befürchten, wiedcr- 
holt vor Ocncht gcrnfcn zu werden, diescrhalb viele Reisen hin und zurück machen zu müssen, und erst wenn 
überhaupt, so an, Schluffe des Proeesscs, nach wiederholter Berufung an den Gcrichtsort, den gehabten -lcit 

i i "  ertMen. Cs erschien mithin einerseits der Privatperson gegenüber eben so nnzwcck-
mäßig wre wibillig, sie zu veranlassen, den oft weiten Weg zun, Gericht ohne jeden Ersatz zu wiederholen nm 
für gehabten Ze.t- r.n Kostenaufwand Ersatz zu verlangen, anderer eits aber auch gerwchw . 
als Privatpersonen rn Borlage sein zu lasse», da doch schließlich der Staat im Unvermögensfalle die K sch, » 
bezahle» haben wnrde (Art 709), Aerzte und Beamte, die in Dienstangelegenheiten abgeordnet werden crchatten 
ge nach ihrcin Range, Reisegelder, wie Diäten, — Sachverständige dagegen, die nicht zu den Aerzte,', gehören' 
desgleichen Zeugen und andere be, der Sache nicht bethciligte Personen, falls sie ans eine Entfernung von r r 
ra N . ? ° "  geladen werden, an Wegegeldern 3 Kop, für die Werst sowohl ans de H "

Rnckreise, und 25 Kop zum Unterhalt für i-den. Tag der Abwesenheit von, Wohnorte, als welcher st-dc 
Tagsahr gerechnet wird, und erscheint es billig, daß die durch die Ladung g-nrsachten Kosten nicht einer Privat 
Person, welche zufällig vor ändern vor Gericht berufen wird, zur Last fallen mögen, sondern dem Staate welcher 
sie -rege der Besteller,mg ans sammtliche Staatsbürger zn repartircn vermag. Wird eine Person zu mehreren 
^agfahrten, welche an demselben Tage stattsinden, geladen, so werden die Wege- und Tagegelder nur einmal er- 
d? q' rtv ^  ^ ^ u b  nng der verschiedenen Sachen ans diese vcrtheilt, NIN de» Kostcnersatz innerhalb der durch 
die Rothwcndigkeit gcbotcneil Grenze» zn halte», und zn verhindern, daß Ansprüche in gcwinnsüchtiacr Absicht 
erhoben wrwden (Art 715) War die Reise mehrtägig, was bei einer Entfernung von iibkr 28 V r s t  räs.. 
werchen ( A r t ^ 7 A  ^  ES°h>'°rts verbrachte Nacht ein Zuschlag von 25 Kop. 1e!ech,!el

r r.- t » Angcschnldigten von den, Gerichte zugeordncte Bertheidiger erhält ans Staatsmitteln eil,
bestimm es Honorar für die mündliche Verhandln,,g und Vcrthcidignng sowohl, als auch für seine schriftliche A„- 
kage, B-rnfnngen und Beschwerden D i- Advokaten erhalten keinen bestimmten Gehalt, s ndern sind ans däs 
Honorar angewiesen, welches ,hnen ihre Arbeit erbringt; es hieß- ihnen also -in größ-r-S Maß staatsbürgerlicher 
Pflichten au rrlegr», wollte man ihnen znmuthe», ans ihren Erwerb zeitweilig zn verzichte», „m im Interesse der 
S  rafr-chtspflcg- unentgeltlich zn wirken. Der Entwurf bestimmt daher ein?,, äußerst mäßig gearisfe, , G 
bnhren^tz ans Staatsmitteln; eine Entschädigung der gehabten Mühe, die auch durch das Streben „ach einer 
guten Strafrechtspflege gerechtfertigt sein dürste, denn eine Arbeit, welche ungern gcthan wird, ist selten eine qntc 

r ('ue gut^^crtheidigiuig aber ist zur Herstellung der erstrebten materiellen Wahrheit durchaus
unerläßlich (Art. ,24). Den Ersirtz aller dieser Kosten trägt der Angcschuldigte, wenn er vcrnrtheilt wurde und 
hat das Urtheil d,e bcziiglichen Bestnnniiingeii darüber zu enthalten. Das Gericht kann ihm hierbei auch den 
Ersatz der dem Beschädigte» mittelbar geursachten Kosten, wie z. B. die Betreibung des Proccsses, Fahrten 
ri. s. w. auserlegen, da sie zu seinem Verschulden in directer Beziehung stehen (Art. 740).

Von der Wiederherstellung der bürgerlichen Rechte.
a Die römisch-rechtliche Theorie von der i,ikn„rirr juris msciint-r, welche in der ihr gemeinrechtlich ae- 

^".tblldinlg auch in diesen Provinzen Geltung gewonnen hatte, wurde durch das Strafgesetzbuch kann, 
alterirt, da sich in der letzteren die leitenden Grundsätze wicderfanden. Gleichwie die mt'-niii-r sinis ,,w,Iiara 
a . M ^  Urtheils, welches eine Person einer unehrenhaften HandlnngSweise schuldig erkannte
cmc Ehrenmlndcrnng, sowie eine Schmälernng der Rechtsfähigkeit der vcrurthciltcn Person bewirkte welche bis 
zun, Lode derselben foildauerte, falls nicht Wiederanfhebnng des entehrenden Urtheils und die Wiedcrvcrleihung 
der Chre,,Hastigkeit durch den Regenten erfolgte, so werden (Strafgesetzbuch Art. 182) die gesetzlichen Folgen
der m, den Lerbrecher., bereits ver üßten Strafen i„  den Fällen anfgehoben, wenn dies in dem Ver-Abnng
scheilkeudeu Ukase oder.altgemelnen Gnadenmanifeste namentlich verordnet ist.  ̂  ̂ >t

Theil der zu einer zeitweiligen Arbeitshaus- oder Festunas- oder Correctionsbaus- 
stiafe venltthellteu Personen, nach Berbußung der Strafe, in ihre Heimath znrückkehrt, so finden sich in diesen 
Prcvuigett viele, welche durch richterliches Urtheil gewisser persönlicher wie Standesrechte und Voru'iae vor-
lustig gegangen sind. Bon diesen Personen zeigen sich nunmehr manche durch langjährigen sittlichen und obren 
werthen Lebenswandel der allgemeinen Achtung würdig, und zugleich auch befähigt, ihren ^  L

^  /u  nutzen. Dagegen stellt sich dem Leumundszeugnisse ihres Wandels stets der
's ö  ^ ' d e  Makel gegenüber und ruft bei jeder Gemeindeversammlung ihren Gemeindeaenofsen
ihr Lerschnldeii ms Gedächtmß zurück; und selbst wenii diese Personen die Gemeinde veUaffen, um in d ^  

gesseuhelt zu suchen, begleiten die rothen Schnftzeichen auf ihren Pässen sie überallhin, verdächtigen jede ihrer 
N b r m g e n  rhre Schmach zu Jedermanns Kenntniß. Sonach erleiden diese Personeil bei aller 
Busfettigkut, bis ZU ihrem Tode wiederholt, in dem Kreise, an dessen Achtung ihnen vorzüglich liegen musi eine
lülckeit"d^ c ^ Demüthigung niag bei dieseil Personen das Bewußtsein der Unversöhn-

 ̂ ^  ̂ ^ Gememdegenosfen aber empfludeii, daß rechtlich der gebesserte dem nnbnüsertiak',,
Sünder S^ch gestellt bleibt. Diese Erfahruiig steht mit den Nechtsanschauungen der Bewohner dieser Provimen 
^s .. Man gewartlgt, daß m einem jeden solchen Falle die Kaiserliche Gnade dein Würdiaen m
Theil werden möge und daß diejenigen M ittel und namentlich dieselben Institutionen, welche den Schuldiaeu
zurückzuAn/ E  Gebesserten der Gesellschaft rehabilitirt

Entwurf schreibt aus genannten Gründen daher ein Verfahren vor, das Jedermann der nach 
Berbußung euier Arbeitshaus- oder zeitweiligen Festungs- oder Eorrectionshausstrafe i,i seilie Gemeinde zurück-



kchrt di- MSglichkeit gewährt cm-r Wi-d«hcrstell.,..g der bürgerlichen Rechte te ilha ftig  zu werde». Dieses 
^eesulue» leitet de» durch richterliches Ilrtheil Jufrumteu wieder auf den Weg des Rechtes, das den Würdige,,

die RchabiLÜ.,g d ^  G etzft d°s Richters, der die B-rurth-iluug ausgeshrscheu,

Zweites Luch. 

Von dem Verfahren vor dem Einzelrichter und dessen Rechtsmittelinstanzen.
... ^crbrcchci, oder Vergehen, dessen Jeu,and augeklagt, desto größere Garantien müssen
für die richtige Eutschcidliug derselben geboten werden. Der Staat hat daher dafür Sorge zu trage» daß in 
den Fallen, d:e das Strafgesetzbuch mit Criminal- und Correetiousstrafen der höheren Grade bedroht, jene 
Gar-ailtren m mogllchst vollkommenster Weise geboten werden, und wurde demgemäß- auch für das in dem ersten 
^ue-e meser S tta fpoeeß ^ Verfahren vor den Collegialgerichten erster Instanz, denen die Abur-
-eilung g^mhter Slraftatte untertwgt, em großer nnd complicirter Uutersuchungs- und Verhandlungsapparat 

dahln gestellt ^n  demselben Verhältnisse wie aber hier die Garantien geschärft, dürften sie in niedersteiaender
erscheint schüeßlrch das Collegialgericht in seiner Zusammensetzung und mit seinem 

' fr nr zeategone von Vergehen an für dieselben nicht unumgänglich geboten. I n  diesen
Fallen sollt stch dagegen em anderes Bedürfillßeiis, und zwar das, die verletzte Rechtssicherheit so rasch als 
moglnh wnderherznstetten. C's geschieht dlest^ den geringfügigen Vergehen und Uebertretungen, die, wenn 
ste mcht einer raschen Entscheidung unterliegen, hemmend in den täglicheil Verkehr eiligreifen würden. Es war 

gsboten, aiißer deii wenigen oft eirtfernt belegenen Cottegialgerichteii eine Instanz zu schaffen, die, diesem 
^xwnrsmß ohne zur Stellung der gedachten großen Sicherheitsgarantien verpflichtet zu sein
gene kleinen ^  rascher Weise aufhebe. Dieses Bedürfniß führte auf das Institut der Einzel-
ruhter, dw, m größerer ^ahl uu .ande verstreut, diese Aufgabe zu erfüllen geeignet erscheinen. Hinsichtlich der 
Kompetenz dieser.Instanz war es allerdings unmöglich, genau die Grenze zu bestimmen, bei welchen Vergehen 
das Verfahren bei den Collegialgerichten aufzuhören und das bei den Einzelrichtern anzufanqen habe oder mit 
aiiderm dorten, bei welchen Ver^ noch die bei weitem größeren Garantien der Collegialgerichte wünschens- 

frilheren Eompcteiizen der Kirchspielsgerichte in geringeren Strafsachen stellten sich als den 
^ediiifm en der Gegeilwart nicht m entsprechend dar, da die große Geldentwertung, wie andrerseits die 
groß^- Wichtigkeit des Ge derwerbs gegen früher das nrsprüngliche Verhältnis; längst gänzlich verrückt hatten! 
^n  Ermangelung nun emes sesten, durch eigene Erfahrung begründeten Maßstabes entlehnte man diesen den dnrch 
die Praxis bewahrten Gesetzgebungen anderer Länder. '

Das Verfahren vor dem Einzelrichter ist mündlich, wie das vor den Collegialgerichten, und siebt wie
^öR' ^  e^n^dcin^Besirk ^.Ö ffen tlichkeit. Oertlich competiren dieser Behörde alle Vergehen einer bestimmten 
 ̂ ^  ^  ^ ^ .b e rse lb e n  begangen; über Eompetenzconflicte entscheidet die Berufungsinstanz, die, so

4 ^chordeu-^erlassiing eme bestimmte als solche noch nicht festgestellt, auch im Project nicht näher hat 
tn-zeichnet werdm (Art. <54 und 755).^ Eine Betheiligung des Staatsanwalts konnte bei diesem Ver-
^ ^ 'N  uicht zulässig erscheinen, weil die Emzelrichter, wie schon vorhin erwähnt, in größerer Zahl im Lande zu 
Mal-eilen f l mm^ g r o ß t e  Biehrzahl derselben denigemäß ans das flache Land kommen würde, nnd dadurch der 
,Zauptzlveck ^eseö^ustltnts, so rasch als möglich die gestörte Rechtssicherheit wiederherzustellen, Wohl mehr als 
nur m Mage gestellt Ware, wollte man die Betheiligimg des Staatsanwalts auch bei dieser Instanz verlangen. 
rinrMrwnn jerem Em^ Anwalt beigegeben, erscheint diese Betheiligung möglich; ein Fall aber der
am peeuiiiaren Rücksichten mcht gedacht werden kann. Wollte man nun in Berücksichtigung dieser Schwierigkeit 
mn Staatmanwal erst un ^erufilngsgerlcht hlnzutreten lassen, so würde das mit den in dem Hauptverfahren 
^keimzeichiieten Pflichttn desse bm iiicht iiii Eiiiklange stehen. Seine wesentlichste Aufgabe, dem Proeeß von seiner 
Entstehung bis M  resp. Freisprechung unausgesetzt zu folgen, und ihn durch etwanige Anträge
im gesetzlichen Geleise zu erhalten, ferner seme specielle Verpflichtilng in Beziehung ans den Anklaqeact -  das 
Ä lvegfallen müssen, und bliebe somit kaum etwas Wesentliches nach. Schließlich aber dürfte die
^etheiligung des Staatsanwalts bei den Verhandlungen vor dem Einzelrichter und dessen Berufungsinstanzen um

ulögUchsten Waffengleichheit in Widerspruch tritt, und
üb?, ^regelte Vertheidiguiig zur Seite steht, dem Staatsanwalt gegen­
über entschieden m eme nachtheilige Position geratheil würde.

Der Einzelrichter leitet das Verfahren ein: 1) auf Klage des Verletzten; 2) auf Anreiae der Volirei
oder anderer Verwaltni.gsbehördei- und 3) ans unmittelbare richterliche Wahrnehmung strafba?er Handlungen,

^  ^oranlassen. Die Selbstauklage, die bei der Vornntersnchnng für die Collegialbehörden
az !ŝ   ̂  ̂ erscheliit hier insoferil als solche nicht nothwendig, als gerade bei

den -  ei gehen, die dem Einzelrichter eompetlren, immer eine Verletzung Persönlicher wie dinglicher Rechte anderer 
Persoiwn vorliegt, sount die Selbstauklage mit der Klage des Verletzten concurriren, dann aber auch ferner bei 
geringen vergehen das Schuldbewusstsein als ein viel geringeres Wohl schwerlich zur Selbstauklage führen würde. 
Dre Unregnug des Staatsanwalts als Eiuleitnngsgrnnd für die Untersuchung hatte hier ebenfalls zn cessiren'
^  b  Bcthciliguug au dks-tt, Verfahre» eiugcräumt werde» kouutc'

» k  s tE E " s '" ^ 'u g  uiußte selbstverstaudlich gauz demjcmgeu vor de» Collegialgerichte» uachgcbildet werde», 
da er auf deusctt'eu Pr,»eep,eilen Voraus,etzuugc» ruht. Dieselbe» Beweismittel wie dort, komme» auch hier zul 
E E ' E E  ^"i>andlu„g hat der Einzelrichter die Ruhe und Ordnung aufrecht zn erhalte»

k !mn,e„ E  v -.'cstiunnuug, die vielleicht selbstverständlich erscheint, uiiißte um deswillen im Projecte
aufgeu u werde,, um dabei, Mit Ausschluß fedcr richterliche» Willkür, die Grenze,, der Strafgewalt, die dabei 
dem Züchter zustehen soll, genau zu bestimmen. m ^



Nach Schluß der Verhandlungen schreitet der Einzelrichter zum Beschluß, den er den Betheiligten sofort 
zu eröffnen hat; das nachher abzufassende schriftliche Nrtheil wird dem Protokolle, das darin sLinen nothwendigen 
Abschluß findet (Art. 827), somit nicht getrennt von demselben gedacht werden kann, beigefügt.

Im  Interesse rascher Erledigung, die, wie vorhin erwähnt, als wesentlichster Zweck des Verfahrens vor 
dem Einzelrichter gedacht wird, erschien es geboten, den Richter in den Fällen, wo das Vergehen mit keiner höheren 
als einer Arreststrafe bedroht ist, in den Stand zu setzen, den unentschuldigt ausgebliebenen Beklagten einem 
Contumacial-Urtheil zu unterwerfen (Art. 829 und folg.), wobei dem Angeklagten jedoch das Recht noch Vorbehalten 
bleibt, binnen zwei Wochen nach Behändigung der Abschrift des Contumacial-Urtheils den Eiuzelrichter um eine 
abermalige Verhandlung der Sache zu bitten. Verwandten Charakters mit dem Contumacial-Berfahren ist der 
bedingte Strafbefehl (das Mandatverfahren), der seine Entstehung der criminalprocesfualischen Aufgabe verdankt, 
die größtmöglichste Sicherheit und rasche Erledigung, als die beiden Hanptbedingungen eines Processcs, und zwar 
Sicherheit, indem es festzustellen g ilt, von wem die Rechtsverletzung ansgegangen, Raschheit, indem es darauf 
ankommt, diese wieder aufzuheben, im Proceß zu vereinigen, denn nach beiden Richtungen hin gewährt er die 
genügenden Garantien. Der bedingte Strafbefehl ist zulässig bei Vergehen, die von dem Gesetze mit keiner höheren 
Strafe als 3 Tagen Arrest oder 15 Rubel bedroht, zugleich aber auch keine Antragsverbrechen sind. Ans die 
glaubhafte Anzeige eines solchen Vergehens kann ihn der Einzelrichter gegen den Angeschnldigten erlassen. Dieser 
Befehl, der dem Angeschuldigten persönlich behändigt und ihm, falls er des Lesens oder der Gerichtssprache 
unkundig ist, mündlich erläutert wird, mnß enthalten: die Angabe des Vergehens und der bezüglichen Beweise, 
die Festsetzung der Strafe und die Eröffnung, daß der Angeschuldigte seinen etwaigen Widerspruch gegen den 
Strafbefehl binnen 14 Tagen nach geschehener Behändigung, unter dem Nechtsnachtheile des Zugeständnisses im 
Falle des Schweigens, schriftlich oder mündlich anzubringen hat. Verlautet der Angeschuldigte, der durch die 
Art der Behändigung die gehörige Kenntuiß der Anklage hat, seinen Widerspruch nicht, so erscheint der snbjective 
Thatbestand vollständig constatirt, und kann somit die vollkommene Sicherheit darüber, von wem die Rechtsverletzung 
ansgegangen, nicht in Frage gestellt werden; andrentheils ist aber auch die Aufgabe des Staates, Gerechtigkeit zu 
üben, in raschester Weise gelöst. T r it t  dagegen Widerspruch ein, so war der bedingte Strafbefehl eben nur ein 
erfolgloser Versuch, der durchaus keinerlei Nechtsnachtheile zur Folge hat, und greift das regelmäßige Verfahren 
dann Platz. Das Beispiel mehrerer ausländischer Gesetzgebungen, wie die Processe von Preußen, Hannover, 
Sachsen und Baden, die dieses Institut eingeführt und dadurch schon eine erfolgreiche Praxis begründet haben, 
ließ dasselbe durch die erzielten günstigen Resultate ganz besonders empfehleuswerth erscheinen (Art. 838— 846).

Gegen das Urtheil des Einzelrichters sind die Rechtsmittel der Berufung und der Beschwerde zulässig, 
die von beiden Parteien gehandhabt werden können. Die Berufung und die Nichtigkeitsbeschwerde hemmen die 
llrtheilsvollstreckung, da sie ja sonst illusorisch werden würden. Selbstverständlich wird dabei, wenn sich dieselben 
nur auf die Entscheidung über Ersatzanfprüche beschränken, die Vollstreckung des verurtheilenden Erkenntnisses nur 
in Ansehung dieses einen Theils beanstandet, da die Rechtskraft des übrigen Theils dadurch nicht altenrt wird 
(Art. 856 und 879). Das Verfahren in der Berufungsinstanz ist in demselben Umfange mündlich und öffentlich 
wie vor dem Einzelrichter. Eine Abänderung des einzelrichterlichen Urtheils kann nur in den Grenzen des Be- 
rnfnngsantrages stattfinden, eine Erhöhung der Strafe, ohne darauf von Seiten des Verletzten gerichteten Antrag 
ist unzulässig; denn das Urtheil der Berufungsinstanz tritt eben nur auf einen bestimmten Antrag ein, und hat 
sich daher fpeciell nur auf dasjenige zu beschränken, worauf sich der bezügliche Antrag stützt, alles Uebrige dage­
gen consequenter Weise als für dasselbe nicht existent anzufehen (Art. 860). Urtheile der Einzelrichter und deren 
Berufungsinstanzen beschreiten die Rechtskraft unter denselben Umständen, wie die der Collegialgerichte, nur tritt 
hier noch ein Moment hinzu, nämlich wenn „bei bedingten Strafbefehlen nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben 
worden ist," und zwar weil der bedingte Strafbefehl eben nur im Verfahren vor dem Einzelrichter vorkommt. 
Die Urtheitsvollstreckung regelt sich in derselben Gleichartigkeit. Was nun schließlich die Gerichtskosten anlangt, 
so weit sie durch Zeugen und Sachverständige, die für ihre gehabten Unkosten entschädigt sein wollen, entstehen, 
fo haben sie der Kläger, falls er böswillig oder leichtfertig geklagt, oder der verurtheilte Angeschuldigte zu zahlen, 
da dieselben in directer Beziehung zur frivolen Klage, resp. zum begangenen Delict stehen und als nothwendige 
Folge aus denselben resultiren. S tellt sich dagegen kein Schuldiger heraus, und ist die Klage nicht als frivol 
zu bezeichnen, oder sind die zur Erlegung der Gerichtskosten Vernrtheilten zahlungsunfähig, so übernimmt sie die 
Staatscasse. Der Staat hat ein Interesse an jedem Criminalproceß, weil jedes Delict die den Staatsangehö­
rigen zu gewährleistende Rechtssicherheit momentan erschüttert; sobald daher der Regreß an die in erster Reihe 
beim Proceß Jnteressirten, Kläger und Beklagte, unter Umständen nicht genommen werden kann, sind die I n ­
teressenten in zweiter Reihe, also hier der Staat, zum Eintritt für sie verpflichtet.

Zum Druck befördert.

Präsident der Central-Justiz-Comnnssiou Baro» d. d. Hoven.
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